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A. Begriindung zum Deckblatt

1 Anlass der Planung

Anlass der Aufstellung des Deckblattes zum FlGchennutzungs- und Landschaftsplan im Be-
reich von Kapfing ist die Nachfrage nach Baupldtzen in der Gemeinde Lalling bzw. speziell
fur den Ortsteil Kapfing. Hierbei wurden an die Gemeinde entsprechende Anfragen bezlg-
lich einer Bebauung von Grundsticken am sudlichen Ortsrand von Kapfing gestellt. Die
Nachfragen resultieren aus der Absicht von Nachkommen aus der Ortschaft zur Familien-
und Hausstandsgrindung.

2 Bedarf

2.1 Entwicklung der Gemeinde

Die Gemeinde Lalling verzeichnete in den letzten 20 Jahren zundchst eine leicht abneh-
mende Bevolkerungsentwicklung, seit Ende 2020 nimmt die Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner jedoch wieder spuroar, um 99 von 1547 auf 1646 EW zu' (30.09.2025, Mikrozen-
sus 2022 berlcksichtigt). Dies bedeutet einen Zuwachs von im Schnitt knapp 1.3 % pro Jahr
seit 2020. Die Zunahme der Wohnbevolkerung gegenuber dem Jahr 2011 (vorletzter Mikro-
zensus) betragt 117 EW, d. h. ein Plus von insgesamt 7,7 %.

Bevolkerung: Gemeinden, Stichtage

Fortschreibung des Bevoélkerungsstandes

Bevdlkerung (Anzahl)

Landkreis, Gemeinde [31.12.00] 31.12.11 [31.12.18[31.12.19] 31.12.20[ 31.12.21 31.12.22{31.12.23*| 31.12.24* | 30.09.25"

Deggendorf (Lkr) 115532 114690 119326 119478 119479 120521 122121 121137 121659 121762
Lalling 1601 1529 1552 1555 1547 1565 1631 1636 1655 1646

*ab 31.12.2023 EW-Zahlen auf Basis Mikrozensus 2022

Die tafsachliche Entwicklung hat damit die prognostizierte Entwicklung ulberholt. In der Vor-
ausberechnung des statistischen Landesamtes wird fr die Gemeinde Lalling bis 2033 noch
eine gleichbleibende Einwohnerzahl von 1540 prognostiziert, bei einer deutlichen Zunahme
Qlterer Menschen.

Aus dem Einwohner-Zuwachs und aus weiteren Ursachen (u. a. Zunahme der Single-Haus-
halte, Idngere Lebenserwartungen, Zunahme des Wohlstandes mit Steigerung der Wohnfla-
chenanspriche) resultiert auch fur die Gemeinde Lalling ein Bedarf an zusditzlicher Wohnfld-
che.

Eine weitere VergroBerung der Nachfrage nach Flachen ist auch aus der verstarkten Nut-
zung von ,Home-Office® zu erwarten. Dies hat zur Folge, dass zumindest ein Teil der sonst er-
folgenden UmzUge hin zu Arbeitsplatzen in Ballungsrdumen nicht mehr notig ist bozw. auch
rickgangig gemacht wird. Dies bewirkt eine Bewegung von Menschen aus Ballungsrdumen
in die urspringlichen Heimatgemeinden.

FUr die bestehenden Gewerbebetriebe in der Region (innerhallb einzelner Ortsteile sowie
konzentriert z. B. im Gewerbedorf Rohrstetten in der Nachbargemeinde) ist in der Summe ei-

'hitps://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/, u. a. Tabelle 12411-001
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fenzielle Nachverdichtungsbereiche im Orfsteil Kapfing.

ne stetige, positive Entwicklung und Ausweitung zu beobachten. Auch hieraus wird eine wei-
tere Steigerung der Nachfrage nach Wohnbaufldchen in der Region erwartet.

Der beschriebene und zukunftig erwartete Bedarf kann trotz der in den letzten Jahren in der
Gemeinde erfolgten Ausweisung von Baufldchen aktuell nicht gedeckt werden. Die in der
Gemeinde Lalling in den letzten Jahren erschlossenen Baufldchen sind entweder vollstandig
(,Am Kirchholz") oder weitestgehend verkauft?. FUr eine potenzielle Baufldche im Hauptort
Lalling (unterhalb der Schule, sog. Holler — Grundstuck) liegt keine Verkaufsbereitschaft vor,
ebenso ist in diesem Bereich nur eine landwirtschaftliche Fidche vorhanden.

2.2 Baulucken / Innenentwicklungspotenziale in Kapfing

In der Abbildung 3, S. 5, sind die im Orsteil Kapfing identifizieroaren Baullicken und potenzi-
elle Nachverdichtungsbereiche gekennzeichnet (gelbe Fidchen 1-9).

Hierbei wurde die Fldche 4 allerdings einen sehr alten, das Dorf- und Ortsbild pragenden
Baum betreffen und wird daher ausgeschieden; die Fidche 5 ist durch eine Loschwasser-Zis-
terne belegt. Die FiGche 9 ist Teil des geplanten Bebauungsplans. Die Fldche 1 ware, da sie
auBerhalb von Kilarstellungs- und Einbeziehungsfldchen liegt, elbenfalls nur mit Erlass einer
bauleitplanerischen Satzung (Einbeziehungssatzung oder Bebbauungsplan) bebaubar.

2 Jagerholzl I von den 7 Bauparzellen mit Einzelhausbebauung sind 5 verkauft, fir die 3 Doppelhausparzellen
wurden vom Bautrdger Freistellungsantrdge eingereicht. Damit sind aktuell nur noch 2 freie Bauparzellen fur Ein-
familienh&user verfugbar (sowie FlGchen fir Geschosswohnungsbau).
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Fur die eben genannten Fldchen wie auch die Fidchen 2-3 und 6-8 gilt zugleich, dass die
entsprechenden Grundstucke in Privatbesitz stehen und, wie regeimaRige Abfragen durch
die Gemeinde ergeben, flr eine Bebauung nicht verfUgbar, d. h. fir aktuelle Bauinteressen-
fen nicht erwerbbar sind.

3 Ziel und Zweck der Planung

Die Gemeinde ist bestrebt, fUr den bestehenden Bedarf in einem angemessenen Umfang
Baufldchen zur Verfugung zu stellen. Dabei soll die Entwicklung zwar vor allem auf den
Hauptort konzentriert werden (wie mit den letzten Ausweisungen erfolgt); zugleich soll jedoch
auch fur die ubrigen Ortsteile in angemessenem (geringerem) Umfang eine bauliche Ent-
wicklung ermoglicht werden. Zielgruppe sind hierbei insbesondere ortsansassige Bauwerber.
Hintergrund ist u. a. auch, dass damit z. B. Betreuungs- und Pflegesituationen innerhalb der
Familiengenerationen erleichtert werden sollen.

Um eine sté@dtebaulich geordnete Entwicklung des gesamten Gebietes und eine moglichst
rationelle und wirtschaftliche ErschlieBung zu sichern, hat der Gemeinderat der Gemeinde
Lalling in seiner Sizung am 09.07.2025 beschlossen, zum Fldchennufzungs- und Land-
schaftsplan das Deckblatt Nr. 27 und parallel den Belbbauungs- und Granordnungsplan ,Kap-
fing SUd™ aufzustellen. In der Sitzung wurden zudem die Vorentwurfe fUr diese Pidne gebilligt.

In dem Deckblatt sollen auch die mit friheren Satzungen in den Innenbereich einbezoge-
nen Flachen als Dorfliches Wohngebiet (MDW) dargestelit werden.

4 Planungsrechtliche Situation

4.1 Landes- und Regionalplanung
4.1.1 MaRgebliche Grundsitze und Ziele des Landesentwicklungsprogramms
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)*® wird der Gemeinde Lalling keine besondere

zentralortliche Funkfion zugewiesen. Die Gemeinde ist vielmehr dem ,allgemeinen landli-
chen Raum™ zugeordnet.

FUr den Planungsraum sind insbesondere folgende Grundsdize (G) und Ziele (Z) des LEP rele-
vant:

,2.2.5 Entwicklung und Oranung des iandlichen Raums

(G) Der Icndliche Raum soll so entwickelf und georanet werden, dass

» er seine Funktfion als eigensiandiger Lebens- und Arbeitsraurn nachhallig sichem und
weiter entwickeln kann,

» dle Daseinsvorsorge in Unfang und Qualitdrl gesichert und die erforderiiche Infrastrukiur
welferentwickelf wird,

» seine Bewohner mit allen zenitraldrtichen Einrnichiungen in zumutbarer Ereichbarkeif
maoglichst auch mit offentlichen und nicht moforisierften Verkehrsmifteln versorgrt sind,

* er seine eigenstdndige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtscharfsstrukiur be-
wahren und weiterentwickeln kann und

» erseine lanaschaffiiche und kulturelle Vielfalt sichem kann.

8 Zitiert werden hier Passagen mit mehr als allgemeinem inhaltichem Bezug zum Planungsgebiet. Quelle: ,Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern (LEP)", Stand vom 01.06.2023, https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/
user_upload/stmwi/Landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/
LEP_2023/230601_LEP_Lesefassung.pdf, Abruf 11.2025.
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(G) Im Iandlichen Raum soll eine zeifgemdBe Telekommunikationsinfrastrukiur gescharfen
und erhalfen werden. "

.3 Sledlungsstrukiur
3.1 Nachhalfige und ressourcenschonende Siedlungsentwickiung, Fidchensparen
3. 1.1 Infegrierte Siealungsenitwicklung und Harmonisierungsgebor

(G) Die Ausweisung von Baufidchen soll an einer nachhalfigen und beaarfsorientierfen Sied'-
lungsentwickiung unfer besonderer Berdcksichfigung des demographischen Wandels und
seiner Folgen, den Mobilitdisanforderungen, der Schonung der natdrichen Ressourcen und
ader Starkung der zusarmmenhdngenden Lanascharisraume ausgerichier weraen.

(G) Fldchen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Berdck-
sichiigung aer orisspezifischen Gegebenheiten angewendert weraen. /[...]

3.2 Innenentwicklung vor AuBeneniwickiung

(2) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Pofenziale der Inneneniwickiung vorran -
glg zu nuizen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Pofenziale der innenentwickiung begrandet
nichrt zur Verfugung sftehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung — Anbindegebor

(G) Eine Zersiedelung der Landschalt und eine ungegliederfe, insbesondere bandarfige
Sledlungsstrukiur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsfidchen sind mogilichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen. [...J]"

.7 Freifraumstrukiur
7.1 Notur und Lanascharf
7. 1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft

(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrunalage und Erholungsraum
ades Menschen erhalfen und entwickelt werden.

[...] 7. 1.6 Ethalf der Arfen- und Lebensraumvielfalf, Biofopverbunasysterm
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(G) Lebensrdume fur wildlebenae Tier- und Pllianzenarten sollen gesichert und insbesondere
auch unter dem Aspekt des Klimawanaels entwickelt werden. Die Wanderkoridore wildle-
benader Arfen an Lana, im Wasser und in der Luft sollen erhalfen und wieder hergesrellt wer-
aen.

(Z) Ein zusammenhangendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichren. "

. /.2 Wassemwirfschart

[.-.] 7.2.5 Hochwasserschutz

(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als moglich verringert werden. Hierzu sollen
- die natdrliche Rlckhalte- und Speicherfahigkeit der Landschalt erhalfen und

verbessert,

- Ruckhalferaume an Gewasserm von mit dem Hochwasserschuiz nicht zu vereinbarenden
Nuizungen freigehalfen sowie

- bestehenae Siedlungen vor einem mindestens hunderjchrlichen Hochwasser geschiizt
werden. "

4.1.2 MaRgebliche Grundsitze und Ziele des Regionalplans

Im Regionalplan fur die Region 12, Donau-Wald, ist die Gemeinde Lalling als ,Kleinzentrum®
bestimmt, das ,bevorzugt entwickelt werden® soll (A lll, 1.1 (Z) und 1.2 (2)).

Von den im Regionalplan verankerten Zielen und Grundsdatzen® betreffen das Planungsge-
biet explizit vor allem folgende Ziele und Grundsatze allgemeiner Art sowie spezielle Ziele
und Grundsatze zu Natur und Landschaft, Siedlungswesen und Wirtschaft:

Al Leifbild

1 (Z) Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbelisbedingungen kunffiger Generatio-

nen nachhalfig entwickelf werden. In ihrer Gesamiheit und in ibren Teilrdurmen soll sie so ent-
wickelt und gesfdrkt werden, dass die sich aus der Lage inmiffen Europas und an der Nahr-
stelle zur Tschechischen Republik und zurm Donauraum ergebenden Herausforderungen be-
wdlfigt und gleichwerfige Lebens- und Arbeifsbedingungen in allen Regionsteilen geschar-
fen weraen.

(G) Dabey sind insbesondere anzustreben.

Die Erhalfung bestehender und die versidirkte Scharffung von Erwerbsmaoglichkeifen, [...] die
Erhalfung der Schonheit und Vielfalt der Landschart [...]

3 (G) Es ist anzustreben, den Wanael in Wirfschaft und Gesellschart akfiv zu begleifen. In den
Tellraumen der Region sind die Foraerung der Innovationskraft una Krearivitdr, der Ausbau
und die Nuizung standorispezifischer Stdrken, die ausgewogene Verteilung von Nutzen und
Lasten und die gegenseifige Funkfionsergdnzung enrsprechend den raumilichen Eigenarten
und Fahigkeifen unter Beachtung des Kooperationsprinzjps anzustreben.

Dabei sind von unten gefragene, freiwillige Ansarze einer elgenstandigen Regionalentwick -
lung von besonaerer Bedeutung.

4 [G) Es ist von besonderer Bedeutung, aass die landschaffliche Affrakiivitar ader Region und
die gewachsene Kulfuriandschart, die durch eine bduerich betriebene Land- und Forstwirt-
schaft enfstanden ist, erhalfen und weiterentwickelt wird. "

B I Natur und Landschaft

1 Landschaffliches Leitbild

* Quelle: hitps://www.region-donau-wald.de/regionalplan; Stand: 13. April 2019; Abruf 11,2025
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1.1 (G) Natur und Landscharft sollen in allen Teilrdurmen der Region als Lebensgrundlage des
Menschen, zum Schulz der Naturgdter und als Zeugnis des kulfurellen Erbes gesichert und
entwickelt werden.

Ein ausgewogener Natfurhaushalt soll unter Berdcksichligung der Nurzungsansprdche in allen
Teilen der Region erhalfen bzw. wiederhergestellt werden.

1.2 (G) Die Erholungsianascharfen im Bayerischen Wald [...] sollen mit ihren bedeursamen
Landschafissirukturen gesichert und gepfiegt werden.

Lanaschaften mit hoher Eigenart sollen mit ihren charakferistischen Strukfuren und in ihrer
Vielfalt erhalfen werden.

Die in der Region vorhandenen beaeursarmen Kulfurlanascharten sollen in ihrer fradifionellen
natur- und kulturlandschafflichen Eigenart bewahrt werden.

Die Erholungswirksamkeit der Freirdume soll erhalfen und wo notwendig verbessert werden.
[]
1.4 (G) Die unvermeidbare Neuinanspruchnahme von Freiraum fir bauliche Nuizungen, In-
frastrukiuraniagen oder den Rohsfoffabbau soll vorrangig in Bereichen erfolgen, die keine
besonaeren Funktionen fur den Narturhaushalt oder die landscharisgebundene Erholung ha-
ben.

Die Nutzung aes Freiraums soll so gestalfer werden, aass Fidcheninanspruchnahme, Trenn-
wirkung und Auswirkungen auf das Lanaschaffsbild auf ein maoglichst geringes MaB be-
schrankt weraen.

Visuelle Leirstrukiuren, weithin einsehbare Landschafisteile und exponierte Lagen sollen von
weiterer Bebauung maoglichst freigehalfen werden. "

B Il Siedlungswesen
1 Siedlungsentwickiung

1.1 (G) Die Siealungsentwicklung soll in allen Gemeinaen aer Region bedarfsgerecht erfol-
gen.

Die Siedlungsenitwickiung soll so weit als moglich aur die Haupiorte der Gemeinaen konzen-
friert werden.

1.2 (G) Die fur die Region charakteristischen Siealungsstrukturen sollen erhalten und behur-
sam welferentwickelt werden.

1.3 [(G) Die Siedlungsgebiefe sowie sonsfige Vorhaben sollen maoglichst schonend in dlie
Landschaft eingebunden werden.

Fur das Orts- und Lanaschaffsbild wichfige Siealungsrander sollen erhalfen und strukturreiche
Ubergange zwischen Siedlung und Freiraurm angesfrebt weraen. [...]

2 Sledlungsgliederung

2.1 (G) Die innerdrflichen Grdansysteme sollen erhalfen, wenn notwendig emweitert und mit
den siedlungsnahen Freiraumen im Umiand verkndpft werden. [...]"

Durch das vorgesehene Deckblatt ist kein regionaler Grinzug und kein landschaftliches Vor-
behaltsgebiet betroffen. Regionalplanerisches Trenngrln ist im Planungsoereich nicht aus-
gewiesen. In der Karte ,Freiraumsicherung® zum Regionalplan (s. Abb. 4, S. 7) wird fUr das
Planungsgebiet jedoch die bestehende Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes ,Baye-
rischer Wald" dargestellt. Das Planungsgebiet liegt mit dem neu als MDW-Fldche dargestell-
ten stdlichen Bereich innerhallb des Landschaftsschutzgebietes.

Im Fachbeitrag zum Landschaftsranmenplan bzw. in den Karten zur Begrindung des Regio-
nalplans ist der Geltungsbereich als Gebiet mit ,hoher" landschaftlicher Eigenart sowie als
ein ,Bereich historischer Kulturlandschaften besonderer Bedeutung® gekennzeichnet. Im
LLeitbild fur die Landschaftsentwicklung® ist fur den Geltungsbereich der ,Schutz besonders
empfindlicher abiotischer Ressourcen (angepasste Nutzungsweisen, z. B. fUr den Grundwas-
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serschutz)" sowie flr die gesamte Region der ,Erhalt von Bereichen mit hoher Bedeutung fur
Landschaftsbild, Kulturlandschaft und Erholung® dargestellt. Im Zielkonzept zum Landschafts-
rahmenplan ist fur Kapfing insbesondere der Erhalt Uberregionaler Rad-/Wanderwegever-
bindungen (s. Textband 8.7.4)" genannt.

Der (unverbindliche) Fachbeitrag ordnet das Planungsgebiet wie insgesamt die Schutzzone
des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald in die Kategorie ,naturschutzfachlich wert-
volle Rume" ein und schlagt die Ausweisung eines Landschaftlichen Vorbbehaltsgebiets vor.

4.1.3 Beriicksichtigung der maRgeblichen Grundsitze und Ziele der Landesplanung
und Regionalplanung

Die Ubergeordnete Planung (Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan) betonen so-
wohl die Sicherung einer eigenstandigen und lebensfahigen Siedlungs- und Wirtschaftsent-
wicklung wie auch der landschaftlichen Vielfalt und Eigenart.

Das vorliegende Deckblatt sieht in diesem Sinne eine maBvolle, dem Ortsteil angemessene
Siedlungsentwicklung vor, in Anbindung an den vorhandenen baulichen Bestand (bzw. unter
Einbezug von Flachenanteilen fur die nach § 34 BauGB bereits Baurecht bestent). Fur die
geplanten Baufldchen kann die bestehende ErschlieBung mit genutzt werden.

Mit dem Deckblatt und dem parallel aufgesteliten Bebauungsplan kénnen Nachkommen
aus der Gemeinde bzw. aus dem Ortsteil selbst in der Gemeinde gehalten werden; hier-
durch wird im Nebeneffekt auch die vorhandene Infrastruktur (Kindergarten, Schule, etc.)
gestuizt.

Um den Zielen und Grundsatzen zum Landschaftsschutz und zum Erhalt der Eigenart und
Vielfalt der Landschaft gerecht zu werden, muss in der Ausfullung des Fldchennutzungsplans
durch die verbindliche Bauleitplanung und die Bauplanung eine angemessen intensive Ein-
grunung sicher gestellt werden. Zudem muss die potenzielle Verdnderung des Wasserhaus-
haltes durch die Bebauung mdglichst weit verringert und ausgeglichen werden. Im Zuge
der erforderlichen naturschutzrechtlichen AusgleichsmaBnahmen sollen Funktionen fUr den
Biotop- und Artenschutz, fur den Klimaschutz und den Wasserrickhalt in der Landschaft ver-
bessert werden.

Die Planung befindet sich in diesem Sinne im Einklang mit den malRgeblichen Grundsdtzen
und Zielen der Landesplanung und Regionalplanung.

4.2 Bestehende Bauleitplanung, bisherige Darstellungen des FiGchennutzungs-
plans

Im aktuell rechtsgultigen Fldchennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde ist der Be-
reich der geplanten zusdizlichen Siedlungsfldche am Sudrand der Siedlung als FiGche fur
die Landwirtschaft dargestellt. Der bestehende Siedlungsbereich ist dagegen zum grolten
Teil als Dorfgebiet (MD) dargestellt.

Im Plan sind auBerdem einzelne Leitungstrassen sowie durch Symbol vorhandene Baudenk-
maler gekennzeichnet. Innerhallb und rund um den Ortsteil Kapfing sind auBerdem Gehodlze
und Einzelbaume dargestellt.

FUr den Ortsteil besteht auBerdem eine Klarstellungssatzung sowie 5 Einbeziehungssatzun-
gen zur Einbeziehung weiterer Teilflachen (s. Abb. 5, S. 11).

Eine Teilfldche der Klarstellungssatzung am Nordost-Rand und die Flachen der bisher erlos-
senen Einbeziehungssatzungen sind nicht als MD-Flachen im Fldchennutzungsplan darge-
stellt. Im Deckblatt Nr. 27 sollen auch diese Flachen als Siedlungsflachen (d. h. gemdaB der
tatsachlichen oder potenziell moglichen Nutzung) dargestellt werden. In den genannten
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[F _ .
i Zeichenerklarung

T-3 Geltungsbereich Deckblatt 27
| zum Flachennutzungsplan

‘- = Geplante Grenze des
Geltungsbereichs Bebaungsplan

. I—-- Geplante Baugrenze

nﬂ Klarstellungsbereich (1996)
I [ Einbeziehungsbereiche
(1996 - 2004)

ﬁ:l Bestehende Haupt- und

Nebengebaude

I Geplante Eingriinung
und/oder Ausgleichsflache

,\u‘ 00“

‘ e 3 -~ SRERY/
Abb//dung b: Ausschnift aus dem fechfsgu'/f/’gen Fldchennurizungsplan der Gemeinde Lalling mit
Einfrag des Gelfungsbereiches des geplanten Deckblaffs Nr. 27 (schwarze Strichiinie), des Gel-
fungsbereichs des parallel aurgestelliien Bebauungs- und Grdnoranungsplans (rofe Strichlinie),
der bisher eflassenen Satzungen und der geplanten Baugrenzen (blaue Strichpunki-Linien) und
Eingrdnungstidchen. Darstellung ohne MaBstab.

Fallen wird lediglich eine bereits bestehende Nutzungsart dargestellt, neues Baurecht ent-
steht hier nicht.

Im Parallelverfahren zur Anderung des Fldichennutzungs- und Landschaftsplans wird fir den
sudlichen, neu dargesteliten Bereich zugleich ein Bebauungs- und Granordnungsplan auf-
gestellt,

Unter Einbeziehung des vorliegenden Deckblattes entsprechen die Grundzuge des Bebau-
ungs- und Granordnungsplan dem Fldchennuizungs- und Landschaftsplan.

5 Planungsgebiet

5.1 Lage

Das Deckblatt umfasst die bestehende Siedlungsfldche des Orsteiles Kapfing, hier den Be-
reich der Klarstellungs- und der bereits erlassenen Einbeziehungssatzungen. Neu hinzu
kommt ein Fidche am sudlichen Rand des Ortsteiles Kapfing.

Der Ort Kapfing liegt knapp zwei Kilometer westlich des Zentrums des Hauptortes Lalling (s.
Abb. 1, S. 4).

Das neu hinzukommmende Dorfliche Wohngebiet (MDW) am Sudrand erstreckt sich in einer
Teilflache westlich und einer Teilfldche Ostlich der GemeindeverbindungsstraBe. Die westli-
che Teilflageche ist im nérdlichen Bereich an drei AuBenseiten von bestehender Bebauung
umgeben, im Klarstellungs- oder in Einbeziehungsfldchen enthalten und daher planerischer
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Abbildung 6. Blick aus Stden aurf den sudlichen Ortsrand von Kapfing mit dem geplanten Erwei-
ferungsbereich. Die Erweiterungsiidche reicht beidseits aer StraBe vom Orisrand bis etwa zum
Holzpflock rechis der SfraBe (in der Miffe zwischen den StraBenbegrenzungsprosren).

Zeichenerkldrung
™" Geltungsbereich Beb gs- und

Grinordnungsplan
Klarstellungsbereich
=== Ergénzungs-Satzungen, Baugrenzen
‘- Bestehende Gebaude
Bl Gebasude neu-Beispiel
[ Bestehende Erganzungs-Satzungen
lm Landschaftsschutzgebiet "Bayerischer Wald" |

Hoh hichtlinien, 2m-Schichten

Abbildung 7: Darstellung der Geldndesituation und der stddfebaulichen Strukitur (Daten: DGM1,
DFK © Bayerische Vermessungsverwalfung 2024)

LJnnenbereich”. Die neu hinzukommende MDW-FlAche reicht von Suden mit einer Hohe von
494,8 m U NN (Sudosteck) bis zu einer Hohenlage von 504,5 m U NN am Nordende. Die
Neue MDW-Flache ist, abgesehen von StraBen- und Auffullungsbbdschungen benachbarter
Grundstucke, relativ gleichmaig mit 7 — 13 % geneigt.
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5.2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Grundsticke mit den Flur-Nm. (TF = Teilfldche) 2058/27
(TF), 2575, 2575/2, 2579, 2582 (TF), 2583 (TF), 2583 (TF), 2584 (TF), 2587 (TF), 2589, 2592,
2592/10 (TF) , 2592/11, 2592/18,2592/20, 2592/22, 2593 (TF), 2596 (TF), 2596/2 (TF), 2600
(TF), 2601 (TF), 2601/1 (TF), 2604 (TF), 2605 (TF), 2610 (TF), 2610/2, 2610/3 (TF), 2614 (TF),
2614/2 (TF), 2614/3, 2619, 2620 (TF), 2621 (TF), 2622 (TF), 2628/2 (TF), 2642/, 2775/3, 2843
(TF), 2856, 2856/4, 2856/4, 2869/2 (TF), 2870 (TF), 3033 (TF), 3033/1, 3033/2 (TF), 3033/4,
3049 (TF), 3054 (TF), 3054/1 (TF), 3054/2 (TF) und 3109/1 (TF) der Gemarkung Lalling mit einer
FldchengroBe von insgesamt 50.765 m2 (5,07 ha; Fldche ermittelt in kartesischer Projektion).

5.3 Stadtebauliche Grundlagen

Aus der Uraufnahme der topografischen Karte (1808-1864) ist fur den Ortsteil Kapfing im
heutigen zentralen Teil eine Ansammiung von 8 Einzelhdusern und Hofen rund um einen
zentralen Anger erkennbar. Die Zufahrt erfolgte Uber einen Weg westlich der heutigen Stra-
Be. Von der historischen Anlage aus erfolgte bisher ein organisches Wachstum nach Wes-
ten, Norden und Osten um eine (nach Osten auch zwei) Parzellentiefen. Die wesentliche
Siedlungsentwicklung erfolgte nach dem 2. Weltkrieg, mit Schwerpunkt abo den 1980-er Jah-
ren.

Die Gebdude im zentralen Bereich zeigen zum Teil noch die frihere Hofstellung, die neue-
ren Gebdude nordlich sind bevorzugt giebelstandig zur StralRe angeordnet. Flr die Ubrigen
neueren Hauptgebdude Iasst sich keine Regelmdaigkeit ableiten.

Die dlteren Haupt- und Nebengebdude weisen meist undurchbrochene symmetrische Sat-
telddcher auf, die neueren Gebdude zeigen hier ein unruhigeres Bild mit Quergiebeln, Gau-
ben und Walmdachern. Die uberwiegende Zahl der Wohngebdude ist zweistockig errichtet,
die neuesten Gebdude zum Teil zusatzlich mit ausgebautem Dach.

Im Ort besteht noch ein forstwirtschaftlicher Betrieb sowie am nordlichen Ortsrand ein land-
wirtschaftlicher Betrielb auch mit Tierhaltung (< 10 GroRvieheinheiten, Rinder) und eine Hal-
tung von Pferden (fur Freizeitzwecke).

Vor allem nordlich und westlich des Geltungsbereiches finden sich Obstbdume bzw. Obst-
wiesen in der fur den Lallinger Winkel typischen Auspragung am Ortsrand. An den Ubrigen
AuBeren RAndern schlieBen Uberwiegend intensiv landwirtschafflich genutzte Granflochen
an.

Der Ortsteil wird durch die von Stritzling nach Dosing und Ginn fUhrende Gemeindeverbin-
dungsstraBe sowie durch kurze StichstraBen erschlossen.

Der Orsteil liegt auf einem flachen, nach Suden und Osten abfallenden Hang.

6 Geplante Siedlungsflache

6.1 Art der Nutzung

Als Art der Nutzung soll fur den Geltungstoereich ein Dorflliches Wohngebiet (MDW) nach § 5a
BauNVO dargestellt werden.

.$ b5a Dorfliche Wohngebiete

(1) Dorfliche Wohngebiefe dienen dem Wohnen sowie der Unferbringung von land- und
forstwirtscharfflichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich storenden Gewerbebetrie-
ben. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichiig sein.

(2) Zuldssig sind
1. Wohngebdude,
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2. Wirtschafisstellen land- und forstwirtschafflicher Nebenemwerbsbetriebe und die dazu-
gehorigen Wohnungen unad Wohngebdude,

3. Kleinsiedlungen einschiieBlich Wohngebdauae mit enisprechenden Nurzgdrten,
4. nicht gewerbliche Einrichtfungen und Anlagen fur diie Tierhalfung,

5. dle der Versorgung des Gebiels dienenden Ldden sowie Schank- und Speisewirt-
schaften,

6. Befriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebeftriebe,

8. Anlagen fir orfliche Verwalfungen sowie fur kirchliche, kulfurelle, soziale, gesundheifii-
che und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise konnen zugelassen werden

1. Wirtschafisstellen land- und forstwirtscharflicher Befriebe und die aazugehdrigen
Wohnungen und Wohngebdude,

2. Garfenbaubeftriebe,
3. Tankstellen. "

Der Siedlungstyp spiegelt die bestehende Nutzungsmischung wider; Aufbauend auf dem
Bestand sollen die vorhandenen Nutzungsarten und -mischungen grundsatzlich beibehalten
werden, den bestenenden, bisher nicht storenden Nutzungen sollen durch die Darstellung
keine erheblichen Einschrdnkungen entstehen. Allerdings kann, anders als fur ein Dorfgebiet
(§ 5 BauNVO) gefordert, nicht sicher auf Dauer eine gleichgewichtige Nuftzungsmischung
garantiert werden; vielmehr ist ein gewisses Uberwiegen z. B. von Wohnnutzungen gegen-
Uber landwirtschaftlichen Nutzungsformen wahrscheinlich. Daher erfolgt ein Ubergang vom
Dorflichen Mischgebiet zu einem Dorflichen Wohngebiet.

Auch fUr die neu geplante Siedlungsfléche am Sudrand soll die Mdglichkeit fur das gesam-
te Spekirum dorftypischer Nutzungen gem. § 5a BAuNVO erdffnet werden. Derartige Nutzun-
gen sind aktuell fur den Bereich &stlich der StraBe mit der Errichtung einer Garagen-Werkstatt
(.sonstige Gewerbebetriebe™) zusatzlich zur vorgesehenen Wohnnutzung in der Planung.

In der verbindlichen Bauleitplanung sollen im neu dargesteliten Bereich die Dichte und die
Gestalt der vorhandenen Bebauung soweit wie moglich ubernommen werden, unter
Beachtung des Grundsatzes einer moglichst fldchensparenden und an das Geldnde ange-
passten Bebauung. Am Ortsrand soll, entsprechend der Lage im Landschaftsschutzgebiet
Bayerischer Wald, ein ausreichend breiter ,gruner” Ortsrand neu entstehen.

7 Immissionsschutz

7.1 Schalischutz
7.1.1 Auswirkungen der Planung nach auen

Durch das Deckblatt und die damit neu dargestelite Siedlungsfldche wird eine (sehr be-
grenzte) Ausweitung von Verkehr ausgelost und die im Siedlungsbereich bereits gegelbene
Larmemission auf die neuen Siedlungsflachen ausgeweitet. Die zusatzlichen Verkehrsbewe-
gungen sind, angesichts der geringen bestenenden Verkehrsbelastung (s. u.) von unterge-
ordneter Bedeutung. Die Nutzungsart und damit die Qualitat der Larmemissionen bleibt im
bereits bekannten Spekirum.
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7.1.2 Larmemissionen durch Verkehr und Betriebe

Larmeinwirkungen auf die Siedlungsfldchen (hier insbesondere auf Wohnnutzungen) sind
von Seiten des StraBenverkehrs (Gemeindeverbindungsstrale von Stiitzling nach Ginn und
D&sing) sowie von in der Siedlung liegenden land- und forstwirtschaftlichen Betrielben und
von benachbarten landwirtschaftlichen Flachen moglich.

In Bezug auf den Verkehr ist im Bestand wie im Planungszustand keine groBere Belastung
gegeben, da die an den Bauflachen vorbeifUhrenden StraRen nur sehr wenige weitere
Siedlungsfldchen erschlieBen und entsprechend eine sehr geringe Frequentierung aufweis-
ten FUr die StraBe ist eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) von weniger als 200
Fahrzeugen, mit sehr wenigen Schwerverkehrs-Fahrzeugen (< 15), anzunehmen?®,

Aus der Uberschlégigen Berechnung nach DIN 18005-1 (Schatzverfahren gemda® Anhang A)
lassen sich fUr eine Verkehrsbelastung von ca. 200 KFZ und einer minimalen Entfernung zwi-
schen StraBenachse und Hauptgebdude (bzw. Baufenster) von 7 m Larmbelastungen von
tagsuber 53,5 dB(A) und nachts von ca. 42,5 dB(A) ermitteln. Die Orientierungswerte der DIN
18 005, Teil 1 (Beiblaft 1) von 60 dB tagsuber und 50 (bzw. 45 dB) nachts fur Dorfgebiete
(MD) werden damit in Bezug auf den StraBenldrm flr die allermeisten Wohngebdude einge-
halten. Auch die Orientierungswerte fur allgemeine Wohngebiete (WA) fUr Verkehrsldrm wer-
den noch unterschritften. Nachdem die einschidgige DIN 18005-1 die Kategorie ,Dorfliches
Wohngebiet" (MDW) nicht enthdalt, erfolgt aufgrund der Ahnlichkeit der Nutzungsmischung ei-
ne Crientierung an Mischgebieten (MD).

In der Siedlungsfldche bestehen ein forstwirtschaftlicher Betrieb sowie am Nordrand ein
landwirtschaftlicher (Nelbenerwerls-)Betrieb; diese Betriebe sind innerhalb eines Dorfgebietes
zuldssig und genieBen Bestandsschutz. Fur die Erweiterungsfldche sudlich ergibt sich, dass
die Orientierungswerte zum Schallschutz (fur MD-Fldchen) aufgrund der Abstdnde eingehal-
fen werden.

7.2 Elektromagnetische Strahlung

Hinweise fur eine Einwirkung von elekiromagnetischer Strahlung jenseits der Ublichen Hinter-
grundstrahlung (verursacht z. B. durch Funksender, Hochspannungs-Freileitungen u. 4.) be-
stehen nicht.

7.3 Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft

Am noérdlichen Ortsrand besteht ein landwirttschaftlicher Nebbenerwerbs-Betrieb mit Tierhal -
tung (< 10 GroRvieheinheiten).

FUr die neu dargestellte Siedlungsfldche betrdgt die geringste Entfernung zu diesem Betrieb
etwa 160 Meter. Aufgrund der Entfernung und der Abschirmung durch Gebdude sind keine
UbermdBigen Belastungen aus Geruchsemissionen, Staub, Larm o. 4. zu erwarten.

Die Siedlungsfldchen haben an den AuRenrdndern Kontakt zu landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen. Hier sind zeitweise Geruchsbelastungen z. B. aus der Ausbringung von Wirtschaftsdun-
ger auf den Wiesen moglich. Diese Belastung fritt jedoch in der Regel nur kurzzeitig und im
orts- und landschaftsublichen Rahmen auf.

Einwirkungen aus der ordnungsgemaBen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind innerhalb
der Siedlungsfladche im dérflichen Mischgebiet im Rahmen der gegenseitigen Rucksichtnah-
me zu dulden.

® FUr die Zahistelle Nr. 71449718 an der KreisstraBe DEG 41 bei KauBing, mit vergleichbarer Siedlungs- und Stra-
Renstruktur und -dichte, wird eine DTV von 229 KFZ/Tag angegeben.
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7.4 Sonstige Immissionen

Hinweise auf sonstige maBgebliche Immissionen (wie Staubbelastung, Erschitterungen u.
a.) liegen nicht vor.

8 ErschlieBung

8.1 VerkehrserschlieBung

Die SiedlungsflGche wird durch die GemeindeverbindungsstraBe und einzelne StichstraRen
ausreichend erschlossen. Die neuen MDW-Fldchen am Sudrand kdnnen durch einzelne Zu-
fahrten zu dieser StraRe angebunden werden.

8.2 Ver- und Entsorgung

8.2.1 Trink- und Léschwasserversorgung

Die Versorgung des MDW-Gebietes mit Trinkwasser wird durch das bestehende Leitungsnetz
der gemeindlichen Wasserversorgung sichergestellt.

Die Loschwasserversorgung fur das Gebiet wird aus vorhandenen Hydranten bzw. Saugstel-
len bereitgestellt.

8.2.2 Stromversorgung

Die Versorgung mit Strom und weiteren Sparten (z.B. Telefon- und Datenleitungen) liegt be-
reits vor und kann auch fur die neuen Siedlungsfldchen auf wirtschaftliche Weise bereit ge-
stellt werden.

8.2.3 Entsorgung von Schmutzwasser und von Regenwasser

Die Entsorgung von Schmutzwasser erfolgt Uber das gemeindliche Kanalnetz. Dies gilt, nach
Neubau von zusatzlichen Kanalhaltungen bzw. von Hausanschltssen, auch fur die neue
Siedlungsfldche. In den neuen Siedlungsflchen soll Oberfldchenwasser (Regenwasser) so-
weit wie moglich (dezentral) versickert werden oder, getrennt vom Schmutzwasser, erfasst
und gedrosselt abgeleitet werden.

Im Zuge der Bebauung sollen Schdaden durch Wildwasserabfluss bzw. durch Sturzfluten mog-
lichst vermieden werden.

8.2.4 Entsorgung von Hausmiill

Die Entsorgung von Hausmull erfolgt uber den ZAW Donau-Wald. Die Sammelbenhdlter wer-
den an den (Durchgangs-)StraBen bereitgestellt.

9 Darstellung von Griinflachen

Die dargestellten Grunflochen im Fldchennufzungs- und Landschaftsplan-Deckblatt dienen
der duleren Eingrinung, der Regenwasser-Versickerung und Ruckhalt far naturschutzrechtli-
che AusgleichsmaBnahmen. Dargestellt werden aulBerdem wichtige und markante Gehdl-
ze und Gehdlzgruppen.

10 Stadtebauliche Flachenbilanz

Das Deckblatt umfasst insgesamt eine Fldche von 50.768 m2 (5,07 ha; alle Fidchen ermit-
telt in kartesischer Projektion). Davon werden 1608 m2 als Grunfldchen, 2384 m?2 als Verkehrs-
flachen und 46776 m2 als MDW-Flache dargestellt.

plan.werk landschaft « G. Kestel, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt ¢« Deggendorf Seite 16 von 37



Begrindung mit Umweltbericht zum Begrindung zum Deckblatt N2 27 zum  Entwurf /12. November 2025
Fldchennutzungs- und Landschaftsplan mit Umweltbericht

Neben der Grunfldche mit 1608 m? wurden am Sudrand von Kapfing 354,5 m? Verkehrsfla -
che und 2933,6 m2 MDW-FlGche neu dargestellt. Hinzu kommen im gesamten Geltungsbe-
reich des Deckblatts weitere 4137,8 m? MDW-FIGche als Arrondierung zwischen bestehen-
den Einbeziehungsbereichen und der Klarstellungsfldche sowie zwischen den einzelnen Ein-
beziehungsflachen.

Vor dem Deckblatt waren 38.535,8 m? als MD-Flache dargestellt (davon 1217,1 m? nicht im
Klarstellungsibereich enthalten).

4102,4 m2 wurden bisher als Einbeziehungsfléche ausgewiesen, waren jedoch nicht als MD-
bzw. MDW-FIGche dargestellt.

Die bis zum Deckblatt dargestellte Verkehrsflache umfasste 2029,5 m2.

11  Kosten, Folgelasten

Soweit absehbar treten keine Kosten fur zusatzliche &ffentliche ErschlieBungen auBerhalb
des Baugebietes auf. Die Kosten fur die zusatzliche innere ErschlieBungen (Kanal, Regen-
wasserentsorgung, Verkehrsflachen, Versorgungsleitungen innerhallb der neu dargestellten
Siedlungsfldchen am Sudrand von Kapfing wie auch die Kosten flr naturschutzrechtliche
KompensationsmalBnahmen werden von den Grundstuckseigentimern tbemommen.
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\B. Begrindung, Teil Umweltbericht

1 Einleitung

1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Deckblatts

Die Gemeinde Lalling plant zur Deckung des ortlichen Baufldchenbedarfs die Darstellung ei-
ner zusatzlichen Siedlungsfliche am stdlichen Rand des Oristeiles ,Kapfing®. Der Umfang
betfragt insgesamt ca. 4 Bauparzellen. Mit einbezogen werden auch die Flachen, die bisher
durch insgesamt 5 Einbeziehungssatzungen in den Innenbereich einlbbezogen wurden.

Das Deckblatt stellt als Art der Nutzung Dorfliches Wohngebiet, MDW gemd@B § 5a BauNVvVO
dar. Dies entwickelt die bisherigen Darstellung als Dorfliches Mischgebiet weiter. Der parallel
aufgestellte Bebbauungs- und Granordnungsplan orientiert sich im Mal der Bebauung (Bau-
dichte und Hohe) am ortlichen Baubestand.

Die bauliche Entwicklung soll durch die Bauleitplanung in stddtebaulich geordneter Weise
ermaoglicht und strukturiert werden. Im Zuge der Planung sollen auch die Belange des Land-
schafts- und Ortsbildes, des Klimaschuizes und der schonenden Nutzung von Ressourcen
angemessen berucksichtigt und in die Bauleitplanung integriert werden.

Die Bauflachen sollen durch Zufahrten zur GemeindeverbindungsstraBe verkehrlich erschlos-
sen werden. Die ubrige Ver- und Entsorgung ist bereits vorhanden oder kann auf wirtschaftli-
che Weise erstellt werden.

Die Inhalte und Ziele des Deckblatftes gehen im Detail aus den Kapiteln A.1 bis A.11 dieser
Begrindung hervor.

In einem Parallelverfahren wird fUr den sudlichen Rand der Siedlung der Bebauungs- und
Granordnungsplan Kapfing Sud" aufgestellt.

In der Abschatzung des Eingriffs werden die FiGchen, fur die bereits Baurecht besteht (inner-
halb des Klarstellungslereichs oder in den rechtskraftig ausgewiesenen Einbeziehungsberei-
chen), nicht mit berucksichtigt (da hier in der Regel eigene MaBnahmen zur Vermeidung,
zur Gestaltung / Eingrunung und zum Ausgleich festgesetzt wurden).

1.2 Darstellung der in den einschldgigen Fachgesetzen
und Fachpldanen festgelegten Ziele

1.2.1 Fachgesetze

FUr die Bewertungen der UmweltschutzgUter und Planungen werden insbesondere die ein-
schldagigen Ziele und Vorgaben

» des Baugesetzbuches sowie
» des Bundesnaturschutzgesetzes und des Bayerischen Naturschutzgesetzes

herangezogen. Hinzu treten als Planungs- und Bewertungsgrundiagen auch die einschlagi-
gen Ziele des Bayerischen Wassergesetzes, des Bundes-Bodenschutzgesetzes, des Denk-
malschufzgesetzes, der Immissionsschutzgesetze sowie die jeweils zugenhdrigen einschlagi-
gen Verordnungen.

1.2.2 Bisherige Darstellungen im Flachennutzungs- und Landschaftsplan

Im aktuell rechtsgultigen Fldchennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde sind die
neu hinzukommenden MDW-FIGchen (im Bereich Kapfing Sud und in den bisherigen Einbe-
ziehungsbereichen) in der Regel als Fiache fur die Landwirtschaft dargestelit.
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Der bestehende Siedlungsbereich ist dagegen bereits zum gréBten Teil bisher als Dorfgebiet
(MD) gewidmet. Im Plan sind auBerdem einzelne Leitungstrassen sowie durch Symbol vor-
handene Baudenkmdler gekennzeichnet. Innerhalb und rund um den Ortsteil Kapfing sind
auBerdem Gehdlze und Einzelbdume dargestellt (s. Abb. 5, S. 11).

Der FlGchennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde soll zusammen mit der Aufstel-
lung des Bebauungs- und Grunordnungsplanes fur den betroffenen Bereich im Parallelver-
fahren durch das vorliegende Deckblatt Nr. 27 gedndert werden.

Unter Berucksichtigung der parallel durchgefuhrten Planungen entsprechen sich Fidchennut-
zungsplan und die Grundzuge des Bebauungs- und Grunordnungsplans.

1.2.3 Schutzgebiete, Biotopkartierung

Der Geltungsbereich des Deckblatftes liegt mit seinem sudlichsten (neu dargesteliten) Be-
reich und mit einer Teilfldche am Nordost-Eck innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Baye-
rischer Wald.

Zweck des Landschaftsschutzgebietes ist es,
+ die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu verbessemn (...),

» die Vielfalt, Eigenart und Schonheit des fur den Bayerischen Wald typischen Land-
schaftsbildes zu bewahren,

+ eingetretene Schaden zu beheben oder auszugleichen.

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets
verdndern oder den genannten besonderen Schutzzwecken zuwiderlaufen.

Fur die Bauantradge im Vollzug der Bauleitplanung sind jeweils Befreiungen von Verboten der
Schutzgebietsverordnung nach § 67 BNatSchG erforderlich. Fur die Bauleitplanung muss,
damit diese nicht ,ins Leere lAuft® und damit unzul&ssig warde, in Bezug auf das Land-
schaftsschutzgebiet Bayerischer Wald eine ,Befreiungslage™ festgestellt werden. Hierfur ist u.
a. nachzuweisen, dass die negativen Wirkungen einer Bebauung ausgeglichen werden kon-
nen (8§ 3-6 der Verordnung). Die Moglichkeit, derartige Befreiungen zu erteilen, wurde im
Vorfeld der Bebauungsplanung untersucht und — bei Einhaltung bestimmter Voraussetzun-
gen z. B. bezuglich einer ausreichenden Eingrunung und Ortsrandbildung — in Aussicht ge-
stellt.

Im Geltungsbereich des Deckblatts sind keine kartierten Biotope erfasst; sudwestlich ist in ei-
ner Entffernung von ca. 100 m unter der Nummer 7144-0088-004 (,Hecken und Feldgehdlz
nordwestlich bis norddstlich Stritzling®) ein Feldhgehdlz erfasst, nordostlich ist ein Heckenstrei-
fen eng benachbart (7144-0166-002, ,Heckengebiet ostlich Kapfing®).

An die Deckblatt-Fldche grenzen im Okofldchenkataster erfasste Kompensationsfldchen zu
bestehenden Einbeziehungsfldchen.

In der sudlichen, neu dargestellten MDW-FlGche verlduft ein gering wasserfuhrender Gra-
ben; dieser weist stellenweise seggen- und binsenreiche Vegetation und damit einen nach
§ 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 2 BayNatSchG geschutzten Biotoptyp auf.

Erhebliche Wirkungen der neu dargesteliten Siedlungsfldche auf die genannten benachbar-
ten Fldchen kdnnen wegen der gegelbenen Entfernungen und wegen der zwischenliegen-
den Strukturen ausgeschlossen werden.

Entlang eines Gewdassers sudlich (Oischinger Bach) reicht das FFH-Schutzgebiet ,Obere Hen-
gersberger Ohe mit Hangwiesen® (Teilfldche DE7144373.01) bis auf ca. 600 m an den Gel-
tungsbereich heran. Ein direkter Einfluss auf das Schutzgebiet ist aufgrund der Entfernungen
ausgeschlossen, auch potenzielle indirekte Wirkungen z. B. durch eine nachteilige Beeinflus-
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sung des Wasserhaushaltes (z. B. Abschwemmung von schadlichen Stoffen) sind unwahr-
scheinlich bbzw. mussen bereits zugunsten der Vermeidung von Beeintrdchtigungen des Vor-
fluters vermieden werden.

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen einschlieBlich der Prognosen bei
Durchfiihrung der Planungen

2.1 Vorbemerkung

Die folgenden Darstellungen zur Bestandsaufnahme, zur Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen einschlieBlich der Prognosen bei DurchfUhrung der Planungen konzen-
frieren sich auf die am sudlichen Rand des Ortsteiles neu dargestellte MDW-FlAche.

Die ubrigen FlGchenanteile sind bereits bisher per rechtsgultigen Klarstellungs- und Einbezie-
hungssatzungen bebaut und genutzt; hier haben die Eingriffe in der Regel bereits stattge-
funden oder durften auf Basis von bestehendem Baurecht durchgeflhrt werden.

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen und deren Lebensrdume
2.21 Bestand

Betroffene Lebensraumtypen

Die Planung betrifft am Sudrand von Kapfing mit den neu ermoéglichten Bau- und Intensiv-
Garenflachen praktisch ausschlieBlich Granland; hierbei handelt es sich weit Uberwiegend
um infensiv genutzte Wiesen. Lediglich Randstreifen werden von Verkehrsbegleitgrin oder
von etwas weniger intensiv genutzten, etwas artenreicheren Vegetationsbestinden einge-
nommen.

Etwas hoheren naturschutzfachlichen Wert haben zwei StraBenbdume am Nordende der
neuen MDW-FIGche (am Rand einer Parzelle mit bereits bestehendem Baurecht) sowie ein
Wiesengraben mit schmalem Begleitsaum von Feuchtvegetation (Hochstauden, Binsen und
Seggen) am sudwestlichen Rand des Geltungsbereiches.

Pflanzenaren

Innerhallb der Eingriffsbereiche in der neu dargesteliten MDW-FIGche wurden keine bedeut-
samen Pflanzenarten festgestellt. Aufgrund des Lelbbensraums und der Bewirtschaftung sind
auch keine Vorkommmen entsprechender Arten zu erwarten.

Tierarten

Aus der Auswertung von speziell geschutzten, in den vorhandenen Lebensrumen potenziell
vorkommenden Arten fUr das Kartenblaft der Topografischen Karte TK 7144, Lalling, ergdanzt
um einzelne Artangaben zum Landkreis Deggendorf®, kann die in Tabelle 1, S. 21, zusam-
mengestelite Liste potenzieller Vorkommen abgeleitet werden.

Zur Uberprifung der tatséichlichen Vorkommen, insbesondere regional méglicher Wiesen-
briter (Feldlerche, Wiesenstelze u. @.), erfolgten am 17.05.2022 sowie am 23.03. und
27.03.2023 Begehungen zur Vegetation mit Beobachtung der gleichzeitig feststelloaren Tier-
welt im Bereich der neu dargestellten MDW-Flache. Hierbei konnte keine Besiedlung oder
Nutzung der FlGche durch anspruchsvollere, nicht ubiquitare Tierarten festgestellt werden.
Auch zu allen weiteren Vorort-Terminen, z. B. zur Besprechung von Planungsvarianten im

¢ https://www.lfu.bayerm.de/natur/sap/arteninformationen/
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Wissenschaftlicher Name Deuirscher Name RLBY RLD Tabelle 1: Porenziell im
Sdugeﬁgre, ohne Fledermdgse Gebiet vorkommenade,
Castor fiber Biber ,
Fledermause nafurschufzchh//ch be-
Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus 3 2 qeutsame Tierarten.
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 G ; ,
Eptesicus serotinus Breitflugelfledermaus 3 G grau ﬁ/nfef/eg 7 I/orkom-
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 men im Planungsgebiet
Myotis brandtii Brandtfledermaus 2 Y, unwahrscheinlich
Myotis daubentonii Wasserfledermaus

Myotis myotis GroRes Mausohr \%

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus V

Myotis nattereri Fransenfledermaus

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 2 D

Nyctalus noctula GroRer Abendsegler \Y

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus

Plecotus auritus Braunes Langohr Vv

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D

Vogel

Accipiter gentilis Habicht V

Accipiter nisus Sperber

Alauda arvensis Feldlerche 3 3

Anthus trivialis Baumpieper 2 3

Bubo bubo Uhu

Buteo buteo Mdausebussard

Columba oenas Hohltaube

Corvus corax Kolkrabe

Corvus monedula Dohle Vv

Cuculus canorus Kuckuck \Y \Y

Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3

Dryobates minor Kleinspecht V V

Dryocopus martius Schwarzspecht

Emberiza citrinella Goldammer \Y

Falco subbuteo Baumfalke 3

Falco tinnunculus Turmfalke

Ficedula hypoleuca Trauerschnépper V 3

Hippolais icterina Gelbspotter 3

Hirundo rustica Rauchschwalbe \Y 3

Jynx torquilla Wendehals 1 2

Lanius collurio Neuntéter \Y

Lanius excubitor Raubwirger 1 2

Passer montanus Feldsperling \Y \Y

Perdix perdix Rebhuhn 2 2

Pernis apivorus Wespenbussard \Y 3

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 3 \

Picus canus Grauspecht 3 2

Picus viridis Griunspecht

Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2

Scolopax rusticola Waldschnepfe V

Sylvia communis Dorngrasmucke \

Sylvia curruca Klappergrasmucke 3

Vanellus vanellus Kiebitz 2 2

Reptilien

Lacerta agilis Zauneidechse 3 \

Amphibien

Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2

Hyla arborea Europdischer Laubfrosch 2 3

Schmetterlinge

Phengaris nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling \ Vv

Phengairis teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling 2 2
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Abbildung 9: Blick von Norden aur den westlichen Teil des Erweiferungsbereichs.

Frahjahr oder Sommer (u. a. 30.07.2021, 20.05.2022) konnten keine entsprechenden Tierar-
ten festgestellt werden.

FUr das Gebiet ist die Nutzung durch mehrere der in Tabelle 2 genannten Fledermausarten
als Jagdrevier anzunehmen; diese Habitatfunkfion wird jedoch durch eine Bebauung nicht
erheblich nachteilig verandert.

Kleinfldchig kann der Graben, stellenweise mit schmalem Hochstauden- und Feuchtwie-
sensaum, von Bedeutung fUr wirbellose Artengruppen (Schmetterlinge, Heuschrecken u. 4.)
sein. In diesen Bereich wird durch die weitere Planung jedoch nicht eingegriffen.
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2.2.2 Bewertung des Bestands
Intensivwiese: Geringe Bedeutung

Extensiv genutztes Grunland, Graben mit schmalem Hochstauden- und Feuchtwiesensaum,
Baumreihe an der StraBe (Verkehrsbegleitgran): Mittlere Bedeutung

Altere Streuobstwiesenbesténde, Hecken u. d.: Hohe Bedeutung

2.2.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Die mit der Bauleitplanung ermoglichten BaumaBnahmen betreffen vor allem Grunflachen
mit geringer Bedeutung, in kleinen Fldchenanteilen auch mittelwertiges, etwas artenreiche-
res Grunland.

MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Lebensrume, geschutzte Biotope

In wertvollere, geschutzte Biotoptypen (z. B. Feuchtwiesen) wird durch die Planung nicht ein-
gegriffen. Die Uberbaubare Fldche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen und einer
GRZ im Bebauungsplan weiter begrenzt.

Speziell geschutzte Tierarten

Aufgrund der Konzentration der neuen MDW-FlGchen auf wenig bedeutsames Grunland
und aufgrund der fehlenden bzw. geringwertigen Habitataustattung konnen erhebliche Be-
eintrdchtigungen von Vorkommen von speziell geschutzten Tierarten durch Stérungen, Ver-
letzungen, Tétungen sowie eine relevante Verschlechterung der Forfpflanzungs- oder Ruhe-
staffen ausgeschlossen werden. Hinzu kommen in der verbindlichen Bauleitplanung weitere
Regelungen, z. B. zur Anlage von Restfldchen, zum Ruckschnitt von Gehdlzen, zur zuldssigen
Ausfuhrung von Einfriedungen, zu vogelsicheren Verglasungen und zur moglichst insekten-
schonenden Beleuchtung.

Verbleibende Eingriffswirkungen

Aus der Planung resultieren in den Eingriffsoereichen, in denen Gelbdude oder intensiv aus-
gebaute Verkehrsfldchen neu entstehen kénnen, erhebliche, praktisch vollstandige Verluste
der vorhandenen, dllerdings wenig bedeutsamen LebensrGume.

2.3 Schutzgut Boden
2.3.1 Bestand

Der Boden im Geltungsbereich des Deckblatts hat sich aus dem Gestein des Grundgebir-
ges (,Moldanubikum s. str., Gneis oder Diatexit, wechsellagernd”; ,Wechselfolge von Meta-
blastischem Biotit-Plagioklas-Gneis, Metatektischem Cordierit-Sillimanit-Kalifeldspat-Gneis, Di-
atektischem Gneis und Diatexit; GefUgevariation zwischen lagig, schlierig und massig"’) ent-
wickelt.

Im Gebiet liegt vor allem ,Fast ausschlieBlich Braunerde aus skelettfUhrendem (Kryo-)Sand
bis Grussand (Granit oder Gneis)" vor.

Dieser Typ stellt den im Bayerischen Wald typischen, hdufigen, aus der Verwitterung des
Grundgebirges entstandenen Boden dar. In einem schmalen Streifen entlang des Grabens

7 Geologische Karte 1:25.000; Quelle: https://www.umweltatias.bayem.de
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am Westrand des Geltungsbereiches ist eine Vergleyung des Bodens und ein hdherer Hu-
musgehalt aufgrund der Durchndssung zu erwarten.

Die Boden sind hier durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst.

Dem betroffenen Bodentyp werden bezUglich wichtiger Funktionen folgende Ausprdgungen
zugeordnet:

Bodenfunktion:
Wasserrickhaltevermdgen (bei Niederschldgen): sehr hoch
Verweilzeit wasserloslicher Stoffe sehr gering
Schwermetallrickhalt (Cadmium) gering
SAurepuffervermdgen (gering)
Naturliche Ertragsfahigkeit gering

, Carbonatfreie Standorte mit mittlerem Wasserspei-
Standortpotential N

chervermogen

Tabelle 2: : Bodenfunkiionen und deren Ausprdgung. Angaben tbermommen aus der Boden-
funktionskarte 1:.25.000, Bay. Landesamt fir Umwell; Abruf von WMS-Darten, 06.2025; Angaben in
Klammern. Eigene Einschdizung

Besonders herausragende Bodenformen und -qualitéten wie z.B. Sonderstandorte, Geoto-
pe, Archivfunktionen (incl. Bodendenkmdler) u. 4. liegen im Planungsgebiet nicht vor.

2.3.2 Bestandsbewertung
Vergleyte Braunerde (z. B. entlang Graben): Mittlere Bedeutung
Braunerdebdden: Geringe Bedeutung

2.3.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Im Bereich der kunftigen, neuen Bau- und Verkehrsfldchen wird der Boden bau- und anla-
genbedingt erheblich und dauerhaft umgeformt und Uberbaut. Hinzu kommt ggf. eine in-
tensive Veranderung der naturlichen Schichtung bei Gelandemodellierungen (Abgrabun-
gen und Aufflllungen).

MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Wesentliche Vermeidungs- und VerringerungsmaBnahme ist im parallel aufgesteliten Be-
bauungs- und Grunordnungsplan die Begrenzung von moglichen BaumaBnahmen auf be-
stimmte Baufenster und die Vorgalbe einer GRZ sowie die Begrenzung von Umgriff und Infen-
sitat von Geldndeveranderungen auf das Umfeld von Haupt- und Nelbengebduden. Hinzu
kommt die Begrenzung von Flachenversiegelungen und -befestigungen fur den Verkehr auf
die tatsachlich notwendigen Bereiche.

Nach der Bauphase werden die Freifldchen im Baugebiet nicht mineralisch gedungt und
nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt sowie aulerhallb von Gartenfldchen extensiv ge-
nutzt bzw. gepflegt. Dies bewirkt eine gewisse Entlastung bestimmter nattrlicher Bodenfunkti-
onen (z. B. Entlastung / Verbesserung der Umsetzungs- und Sorptionsfahigkeit).

Verbleibende Eingriffswirkungen

in Bezug auf den Boden verbleiben innerhallb der neu dargestellten MD-Flache erhebliche
Auswirkungen. In den kunftigen Bauflachen wird die oberste, intensiv belebte Bodenschicht
grolflachig und dauerhaft entfemnt, die Bodenschichtung verandert und die Fldche zu ei-
nem erheblichen Teil versiegelt. In diesen Bereichen andert sich der Wasser- und Stoffhaus-
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halt der Bodenschichten grundsatzlich. Dies gilt ebenso fur versiegelte Verkehrsfldchen sowie
partiell fur teilversiegelte Verkehrsflachen.

2.4 Schutzgut Wasser
241 Bestand

Am sudwestlichen Rand der Siedlung flieBt ein schmales Rinnsal von Nord nach Sud; dieses
Rinnsal speist sich im Grabenverlauf bzw. aus der Fldche nordlich. Die Wasserfuhrung folgt
dem Witterungsverlauf, bei lang anhaltender Trockenheit ist ein Ausbleiben des Abflusses
moglich. Soweit ersichtlich, bestehen keine erheblichen stofflichen Belastungen des Gewds-
sers (Einfrag von Schad- oder Ndahrstoffen). Der Graben zeigt sich in der Vegetation ver-
gleichsweise naturnah, allerdings mit gestrecktem Verlauf.

Das beschriebene Gewdasser flieBt Uber mehrere hundert Meter dem Qischinger Bach zu.
Weitere Oberfldchengewdsser werden durch das Planungsgebiet nicht bertnrt.

Der weit Uberwiegende Teil der Uberplanten FiGche weist vermutlich gréBere (> 1Tm) Grund-
wasser-Flurabstande auf; dies gilt jedoch nicht fur den westlichsten Bereich entlang des Gra-
bens, in dem Grundwasser hoher steht bzw. zu Tage tritt.

242 Bestandsbewertung
SUdwestlicher Streifen Geltungsbereiches (Grabenverlauf): Hohe Bedeutung
Restlicher Teil des Geltungsbereichs: Mittlere Bedeutung

2.4.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Durch die mit der Bauleitplanung ermdglichte Neuerrichtung von Gebduden und deren Er-
schlieBung wird am stdlichen Rand von Kapfing bau- und anlagebedingt der Wasserhaus-
halt erheblich verdndert.

Die Bebauung und Bodenversiegelung behindert — ohne die Anwendung von Vermei-
dungs-, Minimierungs- und AusgleichsmalRnahmen — die Einsickerung von Wasser in den Bo-
den sowie die Anreicherung von Grundwasser und verstarkt und beschleunigt den oberfla -
chigen Abfluss von Wasser.

MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Der hoherwertige Grabenverlauf mit Umgriff liegt vollstandig in einer Erhaltungs- bzw. Kom-
pensationsflache.

Im parallel aufgesteliten Bebauungs- und Grunordnungsplan wird die Verwendung von ver-
siegelnden Belagsarten auf unvermeidlich notwendige FlGchen (z. B. Rangierbereiche mit
hoher Belastung) begrenzt. Nicht vermeidbarer Oberfldchenabfluss von befestigten Ver-
kehrsfldchen soll bevorzugt Uber Granfldchen breitflachig versickert oder, wie das Wasser
von Dachflachen, der Regenwasserbehandlung zugefuhrt werden.

In den Eingrinungs- und Ausgleichsfldchenanteilen des Geltungsbereiches ergeben sich
geringe Entlastungen des Grundwassers gegenuber stofflichen Belastungen.

Verbleibende Eingriffswirkungen

Vor Durchfuhrung der AusgleichsmaBnahmen zum Wasserhaushalt verbleiben aus der mit
der Planung ermoglichten zusatzlichen Bebauung die oben beschriebenen erheblichen Wir-
kungen auf den Wasserhaushailt.
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2.5 Schutzgut Luft
251 Bestand

Aus den Bestandsfldchen sind aktuell Belastungen der Luft aus bestehenden Gebduden,
Verkehrsbewegungen und Emissionen aus der landwirtschaftichen Bewirtschaftung gege-
ben. Dies betrifft Emissionen von CO, sowie kurzzeitig Methan (nach Dingung mit Gulle oder
Mist) und Geruchsstoffe. Die Emissionen bleiben dabei in einem fur ein Dorfgebiet durch-
schnittlichen Rahmen und freten meist eher kurzzeitig auf.

2.5.2 Bestandsbewertung
Gesamter Eingriffsereich: Mittlere Bedeutung

2.5.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung
In den Bestandsfldichen ergeben sich keine Anderungen in den Emissionen.

Fur die zusatzliche Siedlungsfldche ergibt sich mit der Einstellung der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung zundchst eine Reduzierung der enfsprechenden Emissionen. Als Folge der
Bauleitplanung ist durch die Errichtung von Gebduden jedoch letztendlich eine Ausweitung
der Emissionen vor allem von CO, aus der Gebdudeheizung und aus dem Verkehr von und
zu den Parzellen zu erwarten. Bei den Neubauten sollen allerdings ein geringer Energieverlust
und -bedarf fUr die Gebdude erreicht werden sowie klimaneutrale Beheizungen (z. B. War-
mepumpe mit Solarstrom) eingesetzt werden.

Baubedingt ergeben sich jedoch zusdatzliche Belastungen durch Emissionen von Abgasen
und CO,, vor allem durch die eingesetzten Baumaschinen und durch die in der Regel ener-
gieintensive Herstellung der verwendeten Baustoffe,

MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Vor allem durch den Einsatz von DAmmung und die Erzeugung und Nutzung regenerativer
Energie werden auf langere Sicht betriebsbedingt CO.-Emissionen vermieden oder reduziert
(dies kann allerdings nicht per Bauleitplanung vorgegeben werden).

Verbleibende Eingriffswirkungen

Per Saldo und mittelfristig wird aus den zusatzlichen MDW-FIGchen eine relativ geringe Belas-
tung mit klimaschadlichen Abgasen erwartet; den grolten Antfeil werden hier die mit den
Baustoffen und Bauprozessen verbundenen Emissionen haben.

2.6 Schutzgut Klima
2.6.1 Bestand

Das MDW-Gebiet liegt auf einem flachen, nach Norden und Nordosten ansteigenden Ge-
ldnderlcken (s. Abb. 7, S. 12). Die Fldchen weisen nur punktuell hdhere Vegetation auf und
sind, abgesehen von einzelnen Hofanlagen, eher locker bebaut. Die Siedlung Kapfing ist an
der West-, SUd- und Ostseite von einem Streifen von mindestens 50 m Breite von freiem Ge-
l[dnde umgeben.

Aufgrund der topografischen Lage ist das Gebiet relativ gut durchluftet. Unter diesen Bedin-
gungen sind wenig ausgepragte mikroklimatische Besonderheiten (wie z. B. Kaltluftentste-
hung, -sammlung oder -bewegung) zu erwarten. In der Folge ist auch kaum mit Effekten auf
die Umgebung (wie Zustrom von Kaltluft) zu rechnen.

FUr die Kalfluftbildung wichtige Wald- oder Feuchtfldchen liegen im Gebiet oder im ndheren
Umgriff nicht bzw. nur sehr kleinfldchig vor.
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2.6.2 Bestandsbewertung
Gesamtes Gebiet: Geringe Bedeutung.

2.6.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Mit der Ausweisung einer zusatzlichen MDW-Fldche am Sudrand von Kapfing werden Ge-
bdude und versiegelte Fidchen ermdodglicht. Dies bedeutet in der Regel eine Zunahme der
Temperaturamplituden (starkere Aufheizung und Abkuhlung) und ungunstigere Bedingungen
durch hohere Trockenheit, ggf. in Kombination mit Staubaustrag.

Dies wird jedoch durch die geringe GréBe des Gebietes und vor allem durch die Durchlf-
tung in Folge der topografischen Exponiertheit kompensiert. Auch groBrdumig ergefen sich
keine Anderungen.

2.7 Schutzgut Landschaft - Biotopverbund
2,71 Bestand

Die Siedlung weist vor allem im zentralen Teil groBere Baumbestande auf; diese vermitteln
einen mittleren bis guten Verbund zwischen weiteren gehdlzbetonten Biotoptypen, die von
aBen an die Siedlungsfldche heranreichen (Waldfldchen und Obstbaumwiesen von Nor-
den, Obstbaumbestdnde von Sudwesten und einzelne Baumhecken von Sudwesten und
von Osten).

Aufgrund der relativ infensiven Grunlandnutzung im Umfeld bestehen Verbundwirkungen fur
(artenreiches) Grunland nur punktuell und in Streifenform z. B. entlang von Rainen und Ver-
kehrswegen; sie erreichen jedoch meist nur geringe Ausdehnung und Qualitat.

Gewdsserbetonte Biotoptypen kommen im MaRstab der Gesamtsiedlung nur in sehr kleinen
Fldchen vor (Graben am Sudwestrand der zusatzlichen Siedlungsfladche), der entsprechen-
de Verbund spielt im MaBstab der Gesamitsiedlung kaum eine Rolle.

Relativiert wird die Bedeutung der Verbundstrukturen jeweils durch Verkehrsflachen innerhallo
und auBerhalb der Siedlung, die zwar nicht ubermdaig frequentiert sind, jedoch z. B. un-
gunstige kleinklimatische Bedingungen aufweisen.

2.7.2 Bestandsbewertung
Gehdlzbestande innerhalb und aulerhalb der Siedlungsflache: Mittlere Bedeutung
Restliche Flache: Geringe Bedeutung

2.7.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Die Darstellung einer zusatzlichen MDW-Flache fuhrt (ohne Berucksichtigung der positiven
Wirkungen von KompensationsmaBnahmen und Eingrunung) aufgrund der Lage in wenig
bedeutsamen Grunfldchen und der Erhaltung von vorhandenen, wirksamen Strukturen (Ge-
holze / Obstbdume und Grabenlauf am Westrand) zu keinen erheblichen Verdnderungen in
den gegebenen Verbundstrukturen,

Schutzgutspezifische MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Durch den weitgehenden Erhalt der relevanten Fidchen und Strukturen werden erhebliche
Eingriffe in den okologischen Verbund vermieden.

plan.werk landschaft « G. Kestel, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt ¢« Deggendorf Seite 27 von 37



Begrindung mit Umweltbericht zum Begrindung zum Deckblatt N2 27 zum  Entwurf /12. November 2025
Fldchennutzungs- und Landschaftsplan mit Umweltbericht

Verbleibende Eingriffswirkungen

FUr den Biotopverbund ergeben sich durch die Planung keine erheblichen Verschlechterun-
gen.

2.8 Schutzgut Landschaft - Landschaftsbild
2.8.1 Bestand

Die Siedlung weist vor allem nach Norden, ansonsten jedoch nur in einzelnen Abschnitten
optisch wirksame Eingrunungen auf (s. Abb. 6, S. 12); zum Teil haben die zu friheren Einbe-
ziehungsfldchen gehdrenden Obstbaumpflanzungen noch nicht die nétige GréRe erreicht.
Im Blick von auBen dominieren daher vor allem die Gebdude das Bild. Innerhalb der Sied-
lung bestehen vor allem im Zentrum zum Teil markante, alte, das Ortsbild pragende Baume.

Aufgrund der topografischen Lage und der Abschirmung durch Waldfldchen ist die Siedlung
zwar auf mittlere Entfernungen von Suden, Westen und Osten aus gut einsehbar, eine expli-
zite Fermnwirkung besteht dagegen nicht.

Die neu geplante MDW-Flache liegt zu einem erheblichen Teil im Landschaftsschutzgebiet
.Bayerischer Wald*,

2.8.2 Bestandsbewertung
Gesamtes Gebiet: Hohe Bedeutung

2.8.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Durch die zusdtzliche Siedlungsfldche ergeben sich fur die Sudseite von Kapfing intensive
Verdnderungen des Orts- und Landschaftsbildes. Dabei tauchen zwar einerseits (gegenuber
der bestehenden Bebauung und Freifldchenelementen) mit den zusatzlichen Gebduden
keine grundsdtzlich neuen Elemente auf. Ohne EingrinungsmaBnahmen bleibt die Siedlung
jedoch insbesondere an dieser Seite gepragt von ,kinstlich® wahrgenommenen Elementen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Zur Eingrunung sind an den AuBenseiten der zusaifzlichen MDW-Flache Grunflachen darge-
stellt. Hierin sind auch Flachen fUr die (naturnahe) Behandlung von Regenwasser und eine
Ausgleichsfldche enthalten.

Verbleibende Eingriffswirkungen

Unter Einbeziehung der Vermeidungs- und GestaltungsmaBnahmen kann insgesamt ein
landschaftsgerechtes Bild des Baugebietes gesichert werden.

2.9 Schutzgut Mensch
29.1 Bestand

Erholung

In der Gemeinde Lalling und den umgelbenden Gemeinden im Naturraum ,Lallinger Win-
kel" besitzen Tourismus und Erholung in der Natur eine erhebliche Bedeutung. Von besonde-
rem Reiz ist sowohl die landschaftliche Ausprégung der Kessellage im Nafurraum wie auch
ortliche Elemente wie die Streuobstbestande.

Das Gebiet der Gemeinde Lalling und ihrer Nachbargemeinden ist gut durch Wanderwege
und Radwanderwege sowie mit Quartierangeboten erschlossen. Durch die Siedlung fuhren
mehrere Uberregionale Wanderwege von West nach Ost (Main-Donau-Weg, Europdischer

plan.werk landschaft « G. Kestel, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt ¢« Deggendorf Seite 28 von 37



Begrindung mit Umweltbericht zum Begrindung zum Deckblatt N2 27 zum  Entwurf /12. November 2025
Fldchennutzungs- und Landschaftsplan mit Umweltbericht

Fernwanderweg E8 (Nordsee-Rhein-Main-Donau-Karpaten) und Goldsteig-Fernwanderweg)
sowie ortliche Wanderwege und Landkreis-Radwege, letztere auch von Sud nach Nord.

Larm

Von der bestehenden Siedlungsfldche gehen aktuell die fur Mischgebiete typischen Larm-
emissionen aus. Hierin sind auch Emissionen der enthaltenen land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe enthalten.

Von auBen sind Larmeinwirkungen insbesondere auf die Wohnnutzungen durch StraBenver-
kehr (Gemeindeverbindungsstrale von Stritzling nach Ginn und D&sing) gegeben; dies be-
wirkt jedoch im Bestand wie im Planungszustand keine groRere Belastung, da die an den
Baufldchen vorbeifuhrende StraBen nur sehr wenige weitere Siedlungsflachen erschlieBen
und entsprechend eine sehr geringe Frequentierung aufweisen. Fur die StraBen ist eine
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) von weniger als 200 Fahrzeugen, mit sehr we-
nigen Schwerverkehrs-Fahrzeugen (< 15), anzunehmen®,

Aus der Uberschlégigen Berechnung nach DIN 18005-1 (Schatzverfahren gemdal® Anhang A)
lassen sich fUr eine Verkehrsbelastung von ca. 200 KFZ und einer minimalen Entfernung zwi-
schen StraBenachse und Hauptgebdude (bzw. Baufenster) von 7 m Larmbelastungen von
tagsuber 53,5 dB(A) und nachts von ca. 42,5 dB(A) ermitteln. Die Orientierungswerte der DIN
18 005, Teil 1 (Beiblatt 1) von 60 dB tagsuber und 50 (bzw. 45 dB) Nachts fur Dorfgebiete
(MD) werden damit in Bezug auf den StraBenldrm fur die meisten Wohngebdude eingehal-
ten. Auch die Orientierungswerte fur allgemeine Wohngebiete (WA) fur Verkehrsldrm werden
noch unterschritten.

Benachbart zur neu geplanten MDW-FIGche liegt ein forstwirtschaftlicher Betrieb (ein weiteres
landwirtschaftliches Anwesen am Westrand der Siedlung ist nicht mehr in Betrieb). Der Forst-
betrieb betreibt in der Hoffldche Holzlagerung und -aufbereitung. Die minimale Entfernung
zwischen dem ndchsten Baufenster und den tatsachlich genutzten Betriebsflochen betragt
etwas mehr als 30 m. Damit wdrden, gemaR der Abschatzung nach Tabelle 2 der DIN
18005-1 selbst bei einer GrolBe von 1 ha eines (fiktiven) Gewerbegebietes noch die Orientie-
rungswerte fur MD-Parzellen bzw. Baufenster eingehalten. Da ein dorfliches Wohngebiet (das
als Kategorie in der DIN 18005-1:2002-07 nicht genannt ist) gerade auch land- und forstwirt -
schaftliche Betriebe weiternin ermdglichen soll, erscheint es gerechifertigt, auch fur diese
Fldchenkategorie den Orientierungswert flr dorfliche Mischgebiete anzusetzen. Auch eine
Summierung der Larmimmissionen aus dem StraRenverkehr und aus den land- und forstwirt -
schaftlichen Betrieben liegt unter den Orientierungswerten.

Elekiromagnetische Strahlung

Hinweise fur eine Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung jenseits der dblichen Hinter-
grundstrahlung (verursacht z. B. durch Funksender, Hochspannungs-Freileitungen u. 4.) be-
stehen nicht.

Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft

Der in der Siedlung an der Nordseite vorhandene landwirtschaftliche Betrieb besitzt Be-
standsschutz und fugt sich als zuladssige Nutzung in das Dorfliche Wohngebiet ein.

8 FUr die Zahlistelle Nr. 71449718 an der KreisstraBe DEG 41 bei KauBing, mit vergleichbarer Siedlungs- und Stra-
Renstruktur und -dichte, wird eine DTV von 229 KFZ/Tag angegeben.
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Die zusdatzlich geplante MDW-FlGche liegt etwa 160 Meter von dem genannten Betrieb ent-
femnt, dazwischen liegen weitere Gebdude. Aufgrund der Entfernung und der Abschirmung
sind keine relevanten Belastungen aus Geruchsemissionen, Staub, LArm o. 4. zu erwarten.

Die Randbereiche der Siedlungsfldche haben meist Kontakt zu landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen. Hier sind zeitweise merkbare Geruchsbelastungen z. B. aus der Ausbringung von Wirt-
schaftsdunger auf den Wiesen moglich. Diese Belastung tritt jedoch in der Regel nur kurzzei-
fig und im orfs- und landschaftsiblichen Rahmen auf. Einwirkungen aus der ordnungsge-
maBen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind im dorflichen Mischgebiet im Rahmen der
gegenseitigen Rucksichtnahme zu dulden.

Sonstige Immissionen

Hinweise auf sonstige maBgebliche Immissionen (wie Staubbelastung, Erschitterungen u.
a.) liegen nicht vor.

2.9.2 Bestandsbewertung

Erholung: Hohe Bedeutung

L&rm: Geringe Bedeutung

Elektromagnetische Strahlung: Keine Bedeutung

Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft: Geringe Bedeutung

Sonstige Immiissionen: Keine Bedeutung

2.9.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung
MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrdchtigungen

Erholung:

In Bezug auf die Erholungseignung der Landschaft werden aufgrund der dargesteliten rand-
lichen Grunfldchen keine nennenswerten negativen Wirkungen erwartet.

Larm:

Durch die Darstellung einer zusaitzlichen MDW-FIiGche am Sudrand wird eine (sehr begrenzte)
Ausweitung von Verkehr ausgelost und die im Siedlungsbereich bereits gegelbbene Larm-
emission auf die neuen Baugrundsticke ausgeweitet. Die zusdtzlichen Verkehrsbewegun-
gen sind, angesichts der geringen bestehenden Verkehrsbelastung von untergeordneter Be-
deutung. Die Nutzungsart und damit die Qualitat der Larmemissionen bleibt im bereits be-
kannten Spekirum.

Durch die geringe bestehende und zusatzliche Verkehrsbelastung und die gegelbenen Ab-
stande kommt es fur die Verkehrsgerdusche zu ausreichenden Abschwachungen, so dass
an den neu geplanten Wohnnutzungen die maRgeblichen Beurteilungspegel fur storende
Larmbelastungen eingehalten werden.

Elekiromagnetische Strahlung, Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft, sonstige
Immissionen:

FUr die Zukunft werden auch durch die Bauleitplanung keine wesentlichen, nachteiligen An-
derungen erwartet.
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Verbleibende Eingriffswirkungen

Aufgrund der Art der baulichen Nutzung und aufgrund der gegebenen Entfernungen treten
keine erheblichen stdrenden Immissionsboelastungen an den ndchstgelegenen Wohnge-
bduden auf.

2.10 Schutzgut Kultur- und Sachgditer
2.10.1 Bestand

Eine Abfrage von Daten der bayerischen Denkmalschutzboehdrden? ergab fur die Siedlungs-
flache keine Hinweise auf Bodendenkmdler, geschiizte Ensembles oder landschaftsprd-
gende Denkmdler. Innerhalb der Siedlung wurden jedoch folgende Baudenkmaler erfasst:

» Az. D-2-71-130-27, Kapfing 10, ,Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, zweigeschossiger
verschindelter und teilweise ausgemauerter Blocklbau mit Flachsatteldach und Trauf-
schrot, Mitte 19. Jh.",

* Az. D-2-71-130-28, Kapfing 17, .Ehem. Wohnstallhaus, Flachsatteldachibau mit Block-
bau-Obergeschoss, Trauf- und Hochschrot, 1. Drittel 19. Jh"),

* (Az. D-2-71-130-29, Kapelle, kleiner Flachsatteldachbbau mit hdlzemem Dachreiter, um
1850."

Das Deckblatt hat, einschlieRBlich der zusatzichen MDW-Gebiets-Darstellung am Sudrand,
keine merkbaren Wirkungen auf die Bau-Denkmdler.

Weitere Kultur- und Sachguter, die von der Planung betroffen sein konnten, sind nicht be-
kannt.

2.10.2 Bestandsbewertung
Geringe Bedeutung

2.10.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Es werden keine erheblichen Verdnderungen durch die Planung erwartet.

2.11 Wechselwirkungen
2.11.1 Bestand

Wechselwirkungen zwischen Schufzgutem, die fur die Bewertung und die Abwagung zusafz-
lich relevant sein kdnnten und die Uber die zu den einzelnen SchutzgUtern beschriebenen
Merkmale, Funktionen und Bewertungen hinausgehen, bestehen nicht.

2.11.2 Bestandsbewertung
Keine Bedeutung

2.11.3 Prognose zu auftretenden Veranderungen durch die Planung

Es werden keine erheblichen Verdnderungen durch die Planung erwartet.

? WMS-Dienst des Landesdenkmalamtes; Abruf 06.2025
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3 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands
bei Nichtdurchfuhrung der Planung

Bei NichtdurchfUhrung der Planung ist fur einzelne Baullcken innerhallbb der bestehenden
MD-Fl&che, far die aus der Klarstellungs- oder den Einbeziehungssatzungen Baurecht be-
steht, lAngerfristig mit einer Bebauung zu rechnen.

Der Bereich der zusatzlich geplanten MDW-FiGche wirden dagegen unbebaut, d. h. Gran-
fldche bleiben. Der hier lokalisierte oriliche Bedarf an Baufldche wuirde in der Folge voraus-
sichtlich an anderer Stelle, je nach Verfugbarkeit von Fldchen, auch in einer anderen Ge-
meinde, gedeckt.

Mit dem Verbleib als Grinfldche wdrden am Stdrand der Siedlung insbesondere die Eingrif -
fe in die Umweltguter Boden, Wasser und Arten und Biotope unterbleilbben.

4 Geplante Kompensation

Die nach BerUcksichtigung von Vermeidungs- und VeringerungsmaBnahmen verbleiben-
den Eingriffswirkungen einer Bebauung der zusatzlichen MDW-Fldche am Sudrand von Kap-
fing mussen durch KompensationsmaBnahmen ausgeglichen werden.

Im Rahmen des Deckblatts zum Fldchennutzungs- und Landschaftsplans wird der notige
Umfang abgeschatzt und die Moglichkeit einer Kompensation dargestellt.

4.1 Eingriffsintensitat, Ermittlung des Beeintrachtigungsfaktors

Fur die zusatzliche Siedlungsfldche wird entsprechend der Bebauung innerhalb des Sied-
lungsbestandes eine Grundfldchenzahl (GRZ) von 0,25 bis 0,30 angenommen. Diese GRZ
wird gemdR Leitfaden zur Eingriffsermittiung in der Bauleitplanung von 2021'° fir die gering-
und mittelwertigen betroffenen Biotop- und Nutzungstypen (BNT) als Beeintrachtigungsfaktor
angesetzt (fur hochwertige Biotoptypen (z. B. ditere Baumbestdnde — vorliegend nicht ent-
halten) soll in der Regel ein Fakfor von 1,0 angesetzt werden).

4.2 Berucksichtigung von VermeidungsmaBnahmen

Bestimmte VermeidungsmaBnahmen kénnen in Form eines ,Planungsfaktors® ausgleichs-
mindermnd berudcksichtigt werden. Von den hierbei moglichen MaBnahmen (s. Anhang 2 /
Tabelle 2.2 des ,Leitfadens™’) kdnnen im vorliegenden Fall z. B. folgende umgesetzt werden:

* Beleuchtung von Fassaden und AuRenanlagen: Verwendung von Leuchtmitteln mit
warmweiBen LED-Lampen (mit einer Farbtemperatur 2700 bis max. 3000 Kelvin 2700
bis max. 3000 Kelvin);

* Ruckhaltung des Niederschlagwassers in naturnah gestalteter Wasserrickhaltung bzw.
Versickerungsmulden.

Bei Bewertung dieser EinzelmaBnahme mit 5 % ergibt sich ein Planungsfaktor von insgesamt
10 %.

1% Bay. Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr (Hrsg.) (2021): ,Bauen im Einkiang mit Natur und Land-
schaft: Eingriffsregelung in der Bauleitplanung: Ein Leitfaden®; Bearbeitung: Bosch & Partner GmbH; Jestaedt +
Partner; Munchen, eingefihr im Dezember 2021; 60 S.
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4.3 Berechnung des Ausgleichsbedarfs

Der Ausgleichsbedarf errechnet sich aus den Wertverlusten'' der betroffenen Fldchen, ge-
wichtet mit dem Beeintréchtigungsfaktor (0,25 oder 0,3, siehe oben).

Zur Berucksichtigung der VermeidungsmaBnahmen wird der so errechnete Ausgleichsbe-
darf um den Planungsfaktor (10 %) vermindert.

Als Eingriffsfldchen werden gemd Systematik des Leitfadens afle Fldchenanteile innerhalb
der MDW-Erweiterung auler der bereits bestehenden Verkehrsflache, der geplanten Aus-
gleichsfldchen und der zur Erhaltung dargestellten Grinfldchen angesetzt. Die Ermittiung
des Ausgleichsbedarfs ist in Planbeilage 2 zum Umweltbericht im einzelnen dargestellt und
tabellarisch erfasst.

Aus den festgelegten Faktoren und der GroRe der einzelnen Eingriffsfldchen (insgesamt
2.907,0 m?) ergibt sich zun&chst ein Ausgleichsbedarf von insgesamt 2.567 Wertpunkten.

Unter Anrechnung des Planungsfaktors von -10% fur VermeidungsmaBnahmen ergibt sich
ein Ausgleichsbedarf von 2.567 — 256 = 2.311 WP,

4.4 Abschdatzung zum moglichen Ausgleich
4.41 Ausgleich Wasserhaushalt

Zum Ausgleich der Auswirkungen der Bebauung auf den Wasserhaushalt sollen Fidchen und
MaBnahmen zur Versickerung und / oder zum Ruckhalt des anfallenden Oberfldchenwas-
sers vorgesehen werden.

4.4.2 Ausgleich fiir Beeintrachtigungen von Arten, Lebensraumen und Naturhaushalt

FUr den erforderliche naturschutzrechtlichen Ausgleich konnen geeignete Grunflachen am
Westrand der zusatzlichen MDW-Flache (im Anschluss an bestehende Obstbaumwiesen) ge-
nutzt werden.

Ausgehend von einer aktuell intensiv genutzten Granfldche (Biotop- und Nutzungstyp, BNT
G11) kann z. B. als Zielzustand eine "Streuobstwiese mit extensiv genutztem, mdglichst arten-
reichem Grlnland" (BNT B432) vorgesehen werden. Hierdurch kann eine Aufwertung von 6
WP/m?2 erreicht werden. Bei Einplanung einer Fidche von mindestens 373 m2 Idsst sich die
nétige Kompensation von 2233 Wertpunkten erreichen.

Diese Flache und damit die nétige Kompensation lassen sich im Bereich der neu geplanten
MD-Flache bereitstellen.

Die verbindliche Planung der Kompensationsmalnahmen erfolgt im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungs- und Granordnungsplans.

5 Planungsalternativen unter Beriicksichtigung der Ziele und
des raumlichen Geltungsbereichs

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die bedarfsorientierte, organische Weiter-
entwicklung des gewachsenen Ortsteiles Kapfing.

Die Darstellung des MDW-Gebietes im Deckblatft enthdlt zu einem erheblichen Teil Bestands -
fldchen sowie Fldchen, die in den letzten Jahren auf der Basis von Einbeziehungssatzungen
bebaut wurden. Das Deckblatt bedeutet in diesen Fdllen keine Anderung des baurechtli-
chen Status und Iasst keine zusatzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft zu.

" Der Wert wird in ,Wertpunkten/m2" in einer Spanne zwischen 0 und 15 WP/m2 gemessen.
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Alternativen zur Darstellung einer zusatzlichen MDW-Fldche am Sudrand bestehen potenziell
* in der Nutzung vorhandener Potenzialfldchen im Innenbereich
* in der Ausweisung der zusatzlichen MD- oder MDW-FIGche an anderer Stelle.

Im Innenbereich bestehen zwar einzelne Baullicken, fur diese ist jedoch auf absehbare Zeit
weder eine Bebauung noch ein Verkauf an Bauinteressenten geplant.

Potenzielle Erweiterungen der MDW-FlGche von Kapfing an der Nord-, West- oder Ostseite
wlrde stets einen erhdhten ErschlieBungsaufwand nach sich ziehen, da eine Verkehrsanbin-
dung in zweiter Parzellenreihe erforderlich ware. Zudem wurden in der Regel ebenfalls Kollisi-
onen mit dem Landschaftsschutzgebiet aufireten. Insbesondere am Nordrand wuarde eine
MDW-Ausweitung zusatzlich mit naturschutzfachlich hochwertigeren Fldichen in Konflikt gera-
fen.

6 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten

Die Angaben zum Bestand, zur Bewertung und zu den Wirkungen der Planung auf die
Schutzguter der Umwelt folgen den gesetzlichen Vorgaben des BauGB zum Umweltbericht,

Zur Bewertung des Bestandes und zur Beschreibung der Eingriffswirkungen wird die Methodik
des Leitfadens ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft: Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung: Ein Leitfaden" (eingeflhrt im Dezember 2021)7 herangezogen. Die Bestandserhe-
bungen folgen dem Karierschlussel der Bayerischen Kompensationsverordnung und wur-
den auf der Grundlage von Luftbildern (DOP20) durchgefuhrt. Die Bewertungen wurden ge-
maBk den Vorgaben des ,Leitfadens” bzw. in Anlehnung an die Biotopwertliste zur BayKompV
vorgenommen.

Die Erhebungen zur Artenausstaftung lehnen sich in Bezug auf die Vogelfauna den Empfeh-
lungen von Sudbeck et al.'? (hier zu Revierkartierungen) an, allerdings wurde die Zahl der
Kartierdurchgdnge aufgrund der Uberschaubaren Biotop- und Artenausstattung reduziert.

Bei den Erhebungen und den Bewertungen traten keine erheblichen technischen Schwierig-
keiten auf.

7 MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Ein gezieltes Monitoring ist, soweit aktuell erkennbar, nicht notwendig.

8 Zusammenfassung

In der Gemeinde Lalling besteht Nachfrage nach Baupldtzen, die aus den bereits ausge-
wiesenen Baugebieten und aus dem Innenentwicklungspotenzial nicht gedeckt werden
kann.

FUr eine Fiche am sudlichen Rand des Ortsteils Kapfing wurde in diesem Zusammenhang
bereits eine Bau-Voranfrage gestellt. Die Flachennachfrage resultiert vor allem aus der Ab-
sicht von Nachkommen aus dem Ortsteil zur Hausstandsgrindung.

Die Gemeinde Lalling verzeichnete in den letzten 20 Jahren zundchst eine leicht abneh-
mende Bevodlkerungsentwicklung, seit Ende 2020 nahm die Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner jedoch spurbar um 99 auf 1646 EW zu. Auch fur die Zukunft wird entsprechend

12 SUdbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schroder, K. & Sudfeldt, C. (Hrsg.) (2005): ,Me-
thodenstandards zur Erffassung der Brutvogel Deutschlands®. - Radolfzell, 2005: 777S.
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der allgemeinen Bevolkerungsentwicklung in Bayern und der sonstigen Rahmenbedingun-
gen eine leichte Zunahme erwartet.

Die Gemeinde Laling mochte entsprechend dem Bedarf Baufldchen bereitstellen, auch
um ein Abwandern von jungen Familien zu vermeiden. Da die in den letzten Jahren ausge-
wiesenen Flachen im wesentlichen verkauft sind und ggf. vorhandene Baulucken u. 4. nicht
geeignet oder nicht verfugbar sind, hat die Gemeinde am 09.07.2025 die Aufstellung eines
Deckblattes (Nr. 27) zum Fldchennuizungs- und Landschaftsplan beschlossen. Parallel hierzu
soll ein Bebauungsplans mit integrierter Grunordnungsplanung (.Kapfing Sud®) aufgestellt
werden.

Der Geltungsbereich des Deckblatts umfasst die Grundsticke innerhallbb der bestehenden
Siedlung Kapfing, einschlieRlich von friher mit Safzungen einbezogenen Fidchen sowie ei-
nen neu dargesteliten Bereich am Sudrand der Ortschaft. Insgesamt hat das Deckblatft eine
Fldche von 5,07 ha.

Im Deckblatt wird die bsiherige Darstellung als ,Dorfliches Mischgebiet® (MD gemdB § 5
BauNVO) in die Darstellung als Dorfliches Wohngebiet (MDW gemdal § 5a BauNVO) uberfuhrt
und auf die neu einbezogene FlGche Ubertragen. Dies reagiert auf die bestehende Mi-
schung, die sich jedoch in der weiteren Zukunft nicht weiterhin gleichgewichtig fur alle Nut-
zungen entwickeln wird. Im Deckblatt wird fur den neu dargestelltfen MDW-Bereich an den
AuRenrandermn zudem eine Grunflache (Eingrunung und Ortsrandbildung) dargestellt.

Durch die Planung, insbesondere die Ausweitung des MDW-Gebietes nach Suden, ist das
Landschafts-Schutzgebiet ,Bayerischer Wald" betroffen; hierzu wurde in Aussicht gestellt,
dass bei Einhaltung bestimmter Vorgaben fur die mit der Bauleitplanung erméglichten Bau-
vorhaben eine Befreiung von den Verboten des Schutzgebietes erteilt werden kann.

Auswirkungen auf Natur und Landschaft ergeben sich vor allem aus der Ausweitung des
MDW-Gebietes nach Suden.

Schutzgut Biotope und Aren: Die Planung betrifft praktisch ausschlieBlich intensiv genutzte
Wiesen, lediglich Randstreifen werden von Verkehrsbegleitgrun oder von etwas weniger in-
tensiv genutzten, etwas artenreicheren Vegetationsbestinden eingenommen. Gesetzlich
geschutzte Biotope oder kartierte Biotopfldchen sind nicht betroffen. Speziell geschutzte Tier-
und Pflanzenarten wurden nicht festgestellt. Etwas hoheren naturschutzfachlichen Wert ha-
ben zwei StraBenbdume am Nordende des Geltungsbereiches (Parzelle mit bereits beste-
hendem Baurecht) sowie ein Wiesengraben mit schmalem Begleitsaum von Feuchtvegeta-
tion (Hochstauden, Binsen und Seggen) am westlichen Rand des neuen MD-Gebietes. In
den Baumbestand wie in den Wiesengraben wird u. a. aufgrund der Lage in der dargestell-
ten Grunfldche durch die Planung nicht eingegriffen.

In Bezug auf das Schutzgut Boden zeigen sich die fur den Bayerischen Wald typischen und
haufigen Braunerde-Boden. Diese weisen am Westrand des neuen MD-Bereiches aufgrund
des Grabenlaufs Vergleyungserscheinungen auf. Der letztgenannte Bereich wird in Bezug
auf das Schutzgut als von mittlerer Bedeutung bewertet, die ubrigen Fldchen als von gerin-
ger Bedeutfung.

FUr das Schutzgut Wasser ergelben sich vor allem fur einen schmalen Streifen mit dem ge-
nannten Grabenlauf und aufgrund des dort hohen Grundwasserstandes hohe, fur die Ubri-
gen Flachen mittlere Bedeutungen.

Das Schutzgut Luft besitzt mitflere Bedeutung. Das orliche Kleinklima ist von geringer Bedeu-
tung und vor allem durch eine exponierte Lage auf einem flachen Gelé@nderlcken mit gu-
ter DurchlUftung gekennzeichnet. Luft und Klima werden durch die geplante Bebauung
nicht erheblich verdndert.
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Fur die Siedlungsfldche zeigt sich flr artenreichere Grunland-Biotope ein schwacher und far
gehdlzbetonte Biotoptypen innerhallb und am Rand der Siedlung ein mittlerer dkologisch-
funktionaler Verbund. Die Verbundfunkfionen sind durch die Planung nicht erheblich negativ
betroffen.

Das Landschaftsbild besitzt im Gebiet eine hohe Bedeutung; die Fidchen sind auch aus
miffleren Entfernungen wahrnehmibar. Zugunsten des Orts- und Landschaftsbild werden fur
die neu geplante MDW-FIache randliche Grunflochen dargestellt.

In Bezug auf den Menschen ist dem Gebiet (wie der Region insgesamt) eine hohe Bedeu-
tung fUr Erholung und Tourismus zuzumessen. Belastungen durch Staub, Geruch und Erschut-
ferungen spielen im Gebiet eine untergeordnete Rolle. Larmbelastungen ergeben sich aus
dem StraBenverkehr und potenziell vor allem aus forst- oder landwirtschaftlich genutzten Fl& -
chen innerhalb des MDW-Gebietes. Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung (Durchschnitt-
liche tagliche Verkehrsstarke, DTV < 200 Kfz/24 h) und der Ausgestaltung und Lage der Be-
triebsfldchen werden die einschldgigen Larmschutzrichtwerte eingehalten.

Veranderungen von anderen Belastungsformen (z. B. Elekfromagnetische Felder, Geruchs-
stoffe, Staub u. 4@.) durch die Planung k&nnen ausgeschlossen werden.

Kultur- und Sachguter sind durch die Planung nicht betroffen.

Auch Wechselwirkungen zwischen Schutzgutern, die nicht bereits bei der Behandlung dieser
Schutzguter selbst erfasst wurden, sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine bedarfsorientierte, organische Weiter-
entwicklung des gewachsenen Oristeiles Kapfing. Alternativen zur Ausweitung nach Suden
bestehen in der Nutzung von Potenzialfldchen im Innenbereich sowie in der Ausweitung der
Siedlungsflache in andere Richtungen. Die Nutzung von Fl&chen im bereits ausgewiesenen
Innenbereich scheitert an der fehlenden Bereitschaft der Eigentumer fur eine Belbauung
oder einen Verkauf der entsprechenden Grundstlcke. Eine Ausweitung nach Westen, Nor-
den oder Osten hdtte eine Lage in zweiter Reihe und damit erhdhte Aufwendungen fur die
ErschlieBung zur Folge. Vor allem an der Nordseite waren auch naturschutzfachlich hoher-
wertige Flachen betroffen.

In Bezug auf die Eingriffe in Natur und Landschaft und den erforderlichen naturschutzrechtli-
chen Ausgleich wird vor allem die neu geplante MDW-Fldche am Sudrand betrachtet. Hier-
fUr Iasst sich eine Wertminderung von 2.567 Wertpunkten (siehe Planbeilage 2) bzw., unter
Berlcksichtigung von anrechenbaren Vermeidungsmalnahmen zu -10%, von 2.311 WP
abschatzen.

Zum Ausgleich der Eingriffe in den Wasserhaushalt sollen MaBnahmen zur Versickerung und /
oder zum Ruckhalt in naturnahen Ruckhaltemulden vorgesehen werden.

Die Beeintrachtigungen von Lebensrdumen und der Tier- und Pflanzenwelt kdnnen durch
Okologische Aufwertungen innerhalb des Geltungsbereiches ,Kapfing Sud® ausgeglichen
werden.

Die verbindliche Ausgestaltung der AusgleichsmaBnahmen erfolgt im parallel aufgestellten
Bebauungs- und Grunordnungsplan ,Kapfing Sud".

Bei der Bearbeitung des Umweltberichts traten keine erheblichen technischen Schwierigkei-
ten auf. Ein gezieltes Monitoring nach Umsetzung der Planung ist, soweit aktuell erkennbar,
nicht notwendig.
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9 Anhang

9.1 Planbeilagen zur Eingriffsermittiung

(s. nachfolgende Seiten)

plan.werk landschaft « G. Kestel, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt ¢« Deggendorf Seite 37 von 37



	A. Begründung zum Deckblatt
	1 Anlass der Planung
	2 Bedarf
	2.1 Entwicklung der Gemeinde
	2.2 Baulücken / Innenentwicklungspotenziale in Kapfing

	3 Ziel und Zweck der Planung
	4 Planungsrechtliche Situation
	4.1 Landes- und Regionalplanung
	4.1.1 Maßgebliche Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogramms
	4.1.2 Maßgebliche Grundsätze und Ziele des Regionalplans
	4.1.3 Berücksichtigung der maßgeblichen Grundsätze und Ziele der Landesplanung und Regionalplanung

	4.2 Bestehende Bauleitplanung, bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplans

	5 Planungsgebiet
	5.1 Lage
	5.2 Geltungsbereich
	5.3 Städtebauliche Grundlagen

	6 Geplante Siedlungsfläche
	6.1 Art der Nutzung

	7 Immissionsschutz
	7.1 Schallschutz
	7.1.1 Auswirkungen der Planung nach außen
	7.1.2 Lärmemissionen durch Verkehr und Betriebe

	7.2 Elektromagnetische Strahlung
	7.3 Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft
	7.4 Sonstige Immissionen

	8 Erschließung
	8.1 Verkehrserschließung
	8.2 Ver- und Entsorgung
	8.2.1 Trink- und Löschwasserversorgung
	8.2.2 Stromversorgung
	8.2.3 Entsorgung von Schmutzwasser und von Regenwasser
	8.2.4 Entsorgung von Hausmüll


	9 Darstellung von Grünflächen
	10 Städtebauliche Flächenbilanz
	11 Kosten, Folgelasten

	B. Begründung, Teil Umweltbericht
	1 Einleitung
	1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Deckblatts
	1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele
	1.2.1 Fachgesetze
	1.2.2 Bisherige Darstellungen im Flächennutzungs- und Landschaftsplan
	1.2.3 Schutzgebiete, Biotopkartierung


	2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognosen bei Durchführung der Planungen
	2.1 Vorbemerkung
	2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume
	2.2.1 Bestand
	Betroffene Lebensraumtypen
	Pflanzenarten
	Tierarten

	2.2.2 Bewertung des Bestands
	2.2.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Lebensräume, geschützte Biotope
	Speziell geschützte Tierarten
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.3 Schutzgut Boden
	2.3.1 Bestand
	2.3.2 Bestandsbewertung
	2.3.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.4 Schutzgut Wasser
	2.4.1 Bestand
	2.4.2 Bestandsbewertung
	2.4.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.5 Schutzgut Luft
	2.5.1 Bestand
	2.5.2 Bestandsbewertung
	2.5.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.6 Schutzgut Klima
	2.6.1 Bestand
	2.6.2 Bestandsbewertung
	2.6.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

	2.7 Schutzgut Landschaft - Biotopverbund
	2.7.1 Bestand
	2.7.2 Bestandsbewertung
	2.7.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Schutzgutspezifische Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.8 Schutzgut Landschaft - Landschaftsbild
	2.8.1 Bestand
	2.8.2 Bestandsbewertung
	2.8.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.9 Schutzgut Mensch
	2.9.1 Bestand
	Erholung
	Lärm
	Elektromagnetische Strahlung
	Geruchsstoffe, Emissionen aus der Landwirtschaft
	Sonstige Immissionen

	2.9.2 Bestandsbewertung
	2.9.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung
	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen
	Verbleibende Eingriffswirkungen


	2.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	2.10.1 Bestand
	2.10.2 Bestandsbewertung
	2.10.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung

	2.11 Wechselwirkungen
	2.11.1 Bestand
	2.11.2 Bestandsbewertung
	2.11.3 Prognose zu auftretenden Veränderungen durch die Planung


	3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung
	4 Geplante Kompensation
	4.1 Eingriffsintensität, Ermittlung des Beeinträchtigungsfaktors
	4.2 Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen
	4.3 Berechnung des Ausgleichsbedarfs
	4.4 Abschätzung zum möglichen Ausgleich
	4.4.1 Ausgleich Wasserhaushalt
	4.4.2 Ausgleich für Beeinträchtigungen von Arten, Lebensräumen und Naturhaushalt


	5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs
	6 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten
	7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)
	8 Zusammenfassung
	9 Anhang
	9.1 Planbeilagen zur Eingriffsermittlung



